
Objekttyp: Issue

Zeitschrift: Anzeiger für schweizerische Geschichte = Indicateur de l'histoire
suisse

Band (Jahr): 8 (1901)

Heft 1-2

PDF erstellt am: 26.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



ANZEIGER
für

Schweizerische Greschichte.
Herausgegeben

von der

allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz.
Dreissigsler Jahrgang.

X° 1 Ulid 2. (Neue Folge.) 1899.
Abonnementspreis: Jährlich Fr. 2. 50 für circa 5 — 6 Bogen Text in 4 — 5 Nummern.

Man abonniert bei den Postbureaux, sowie direkt bei der Expedition, Buchdruckerei K. J. Wyss in Bern.

IN ITA LT: Jahrex-Versammlung der Allgemeinen (Irsch icht forschende II Gesellschaft der Schweiz, am 9. August 1898 in
Solothurn. Eröllhungswort von Prof. <î. M«»y«'i* von Knonau. — 18. Urkunde der Königin Agnes von Ungarn vom
12. März 1356, von S. Hellberger. — 19. Konrad .Iiistingers Handschrift, von Ad. Flury. — 20. Das Adelsvcr-
zeichnis im Manifest Maximilians vom 22. April 1499, von A. Bernoulli. — 21. Zwei weitere Berichte über
die Schlacht hei Frästen/, von F. Jceklin. — 22. Frage nach einer Handschrift des Schwabenspiegels. —
23. Killkauf der Freien von Brigols im Bündnor-OlK.*rland als Uottcshauslcutc des Klosters Disent is 1536, von
J. C. Muoth. — Kleine Mitteilungen. — Historisch«.' Literatur die Schweiz betrettend, 1898.

Jahres -Yersammlung
der

Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz,
abgehalten am 9. August 1898 in Solothurn.

ErüflnungHwort von Professor 1». IIejer von Ii.11011an.

Tit.
Wir sind als Mitglieder der allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der

Schweiz zum dreiundfünfzigsten Male vereinigt, und unsere Versammlung ist die sechs-

zehnle, die in Solothurn begangen wird.
Diese Zahlen zeigen uns, dass nahezu der dritte Teil aller unserer Zusammenkünfte

hieher in die altehrwürdige und zugleich anmutig trauliche Stadt an der Aare
fällt. Ja, es gab eine Zeil, von 1853 his 1858, wo wir alljährlich, eine zweite, von
i860 bis 1874, wo wir wenigstens je im zweiten oder drillen Jahr uns hier trafen.
Dass es seither etwas anders kam, rührt nicht von irgend einem Ueberdruss an
Solothurn her, sondern vom begreiflichen Wunsche, auch andere Scliweizerslädle
aufzusuchen, um zu sehen, wie ältere oder neu entstandene Vereinigungen da unsere Wissenschaft

pflegen, um da und dort neue Verbindungen anzuknüpfen. Aber gern kehren
wir stets wieder hieher zurück, schon in treuer Erinnerung daran, dass unser
verstorbener Herr Präsident eben diese Stadl ganz besonders liebte. Er gestand gern,
dass es ihn stets wieder erfreue, vom altgewohnten trefflichen Gaslhause zur Krone
aus, wo schon 1777 unsere Zürcher Gesandten zum französischen Bundesschwure

w"hnten, das heimelige Geplälscher der künstlerisch geschmückten Brunnen der
stattlichen St. Ursusfaçade zu vernehmen. Aber allerdings, wohl an wenigen Orlen werden
wir, die wir länger schon der Gesellschaft angehören, mit grösserem Schmerze unsere

/ ;
/ -.



Reihen mustern, als hier in Solothurn. Wenn Ihr jetziger Präsident, der selbst vor
zweiunddreissig Jahren hier in Solothurn der Gesellschaft beilrat, sich vergegenwärtigt,
wie viele ausgezeichnete Männer seither geschieden sind, und wie zahlreiche aus ihnen
Solothurn angehörten, möchte ihn eine wehmülhige Stimmung gerade hier beschleichen.
Ganz voran Fiala, dann die beiden Amiel, Alfred Hartmann, Ludwig Glutz-Blotzheim,
Wilhelm Gisi, Traugott Probst, ferner Jakob Bächtold, der ja damals auch Solothurn

angehörte, noch andere Mitglieder aus diesem Kanton, deren geistiges Interesse, wenn
auch nicht die eigentliche Lebensarbeit, unserem Wissensfelde gewidmet war: sie sind

uns entrückt, und nur unser dankbares Andenken dürfen wir ihnen noch widmen,
die uns so herzlich früher den Willkomm boten, ihre Schriften uns darbrachten, uns
Feste bereiteten: — erinnern wir uns einzig des Tages von 1879. wo hier Georg von
Wyss, dem Präsidenten von fünfundzwanzig Jahren, durch Jakob Amiel das feurige Lied:
Ad mullos annos entgegengebracht wurde. Allein wir dürfen andererseits heute uns
auch darüber freuen, dass edle Tradition in der Gegenwart hier schöne Fortsetzung
(ludet. Vor drei Jahren schon ist uns, die wir den «Urkundio» auf den Fächern unserer
Bibliotheken haben, die angenehme Möglichkeit geworden, die lange verwaisten ersten
zwei Hefte mit dem dritten, das der «Historische Verein des Kantons Solothurn» wieder
herausgab, zu einem fertigen Band II zu vereinigen, und heute sprechen wir unsere
Freude darüber aus, dass der «Historische Verein» gerade unsere heutige Versammlung
dazu benutzt hat, eine Musterung der Geschichlsfreunde aus dem ganzen Kanlonalge-
biele zu veranstalten. Wir wünschen aufrichtig dieser Vereinigung der Sololhurner
Historiker volles neues Erblühen, eine glückliche Weiterführung dessen, was hier in
den früheren Jahren so gut gedieh. Dagegen hat sich abermals die Hoffnung nicht
erfüllt, dass eine Tagung der Gesellschaft für Erhaltung vaterländischer Kunsldenkmäler,
zugleich mit der unserigen, stattfinden werde. Seitdem wir 1893 zum letzten Male

gemeinschaftlich unsere Jahressitzung abhielten, ist das nicht mehr der Fall gewesen,
obschon ja gerade erst vor wenigen Wochen, bei Anlass der feierlichen Eröffnung des

schweizerischen Landesmuseums in Zürich, die Gelegenheil geboten war, durch die
Thalsache selbst darzulegen in einem wie hohen Grade die idealen Ziele unserer beiden
Vereinigungen zusammentreffen. Dagegen mag schon heule darauf hingewiesen werden,
dass voraussichtlich im nächsten Jahre wieder unsere Versammlung mit derjenigen des

genannten Vereines zusammengelegt werden wird.

Aber nun erlauben Sie mir, Ihren Blick von diesem Tage und von Solothurn
hinweg auf das weitere, gesammleidgenössische Feld zu richten. Wenn je, so muss,
wer die Ehre hat, Ihrer Gesellschaft vorzustehen, heule sich aufgefordert fühlen, die
Aufmerksamkeit der Versammlung auf Dinge zu richten, deren manche ja freilich schon
mit Beginn dieses Jahres — wie das sich von selbst begreift — in Aller Mund
gewesen sind.

Denn ein Erinnerungsjahr ohne Gleichen ist es, in dem wir die diesmalige
Versammlung abhalten, und es sind, wenn wir in unseres Landes und Volkes Geschichte
blicken, der Anhaltspunkte genug, die zum Stillestehen oder zum Vergleichen anreizen
können.
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Es liegt nicht ferne, auf ein erstes Jahr, an das wir denken dürfen, um
sechshundert Jahre rückwärts zu greifen. Da schuf, am 2. Juli 1298, der Tod des Königs
Adolf, in der Schlacht um das Reich, die dem Sieger, Herzog Albrecht, die Königskrone

gab, jene empfindliche Aenderung, die in diesem siebten Jahre nach dem Bun-

desschluss, dessen sechshundertjähriges Gedächtnis wir Alle vor sieben Jahren feierten,
die Eidgenossen von Schwyz, wie diejenigen von Uri, um einen Erfolg betrog und sie
auf ihrer Bahn jähe zurückwarf, sie zwang, die ganze neu beginnende Königsregierung
Albrechl's hindurch sich zu gedulden, bis im Reiche wieder günstigere Zeil für sie
käme.

Oder wir schauen wieder von 1298 zwei Jahrhunderle vorwärts. Da stehen wir
im Jahre 1498 mitten in den Vorgängen, die den grossen Krieg der ihrer Kraft be-

Nvusslen Schweizer Eidgenossen wider die Anforderungen des deutschen Königs und
der Reichsbehörden, den Kampf der auf der Selbstbestimmung beruhenden Städte und

Länder gegen die österreichischen Tendenzen dienende Gliederung des schwäbischen
Bundes unmittelbar einleiteten. Ganz besonders wurde aber in diesem Jahre erst
vollkommen entschieden, dass die im eidgenössischen Verbände stehenden Orte in ihrem
Kampfe mit Maximilian sich an eine ähnliche politische Verbindung an ihrer östlichen
Flanke anlehnen könnten. Denn wenn auch nicht alle zehn, so schlössen doch die
sieben östlichen Orte nach dem 1497 vorangehenden ewigen Vertrag mit dem Grauen
Bunde jetzt 1498 den zweiten mit dem Bunde der Eurer Gollhausleiile und der Stadl
Cur ab. War auch durch diese Anknüpfung gegenseitiger Freundschaft ein in strengerer
Weise bindender Zusammenhang zwischen den beiden Genossenschaften, der schweizerischen

und der rätischen, noch keineswegs entstanden, behielt man sich auf den beiden
Seiten in weilgehender Weise die freie Action vor, so war es doch von hoher Be-

deulung, dass alsbald in dem gemeinsamen Gegensatz gegen Habsburg-Oeslerreich, in

Schwaben, wie im Tirol, die gleichen Bedürfnisse der Abwehr, hier, wie dort, klar zur
Erkenntnis kamen, so dass gerade da, wo der Rhein, schweizerische Gebiete bespülend,

aus Graubünden heraustritt, rings um die Luziensleig, eidgenössische Hülfskräfte
für die Bündner gleich im Beginn des Kriegsjahres, im Februar 1499, eingriffen, den

Bündnern ihre Unterstützung zu Teil werden Dessen. Zwar stand dann ja noch durch
drei Jahrhunderte die rätische Föderalion nur ganz lose der Eidgenossenschaft angefügt
zur Seite, und ihre Geschichte bildet ein ganz abgesondertes Kapitel unserer
Gesammtuntwicklung ; nichts desto weniger hat jene Zeil gemeinschaftlichen Einsetzens aller
Kraft das Fundament für zukünftigen Zusaminenschluss gebildet.

Haben wir hier vor vierhundert Jahren einen Hinweis auf künftige Verbindung
vor uns, so zeigt dagegen ein Ereignis, das genau fünfzig Jahre näher liegt, 1548,
einen negativen Endentscheid. Jener für den Anschluss an die Eidgenossenschaft so wohl

gelegene Platz, die natürliche Hauptstadt des Thurgau, Conslanz, die im Verlauf des

15. Jahrhunderts mehrmals so entschieden ihre Verbindung mit den eidgenössischen
Städten suchte, aber durch den ungünstigen Gang der Dinge, zuletzt durch die

Entscheidungen von 1499, ferne gehalten wurde, halte im ersten Drittel des 16.
Jahrhunderts nochmals den Versuch gemacht, durch die Uebereinslimmung in den
religiösen Fragen mit Zürich diese ihren Bedürfnissen so erwünschte Verbindung zu er-



zielen. Aber durch den Sturz der Zwingli'schen Politik dieser Möglichkeit beraubt,
hat dann vollends im letzten Verlauf des Executionskrieges Kaiser Karl's V. gegen das

verleidigungsunfähige Sclnnalkaldener Bündnis Gonslanz, allerdings nach energischer
Gegenwehr, mit seiner religiösen Freiheit auch den hang als Reichsstadt, in dem

erwähnten Jahre, eingebüssl, worauf jene Zeit kläglichen Sinkens durch ein Vierteljahr-
tansend für die einst so blühende Stadt eintrat. Allerdings war auf den Tagsatzungen
die richtige Erwägung nicht ganz verabsäumt worden, wie wertvoll es wäre, die
Freundschaft einer so wichtigen Stadl für die Eidgenossenschaft zu erhalten, die ihren
Schlüssel zu Händen gemeiner Eidgenossen anerboten habe, dass es nicht gut sei, einen
Freund zum Feinde zu machen, zumal die von Gonstanz seil geraumer Zeit gerne
Eidgenossen geworden wären und jetzt in ihrer Verlassenheit immerfort um Hülfe riefen.
Aber der confessionelle Zwiespalt zwischen den eidgenössischen Orten selbst war viel
zu gross, als dass ein gedeihlicher Schritt hätte möglich werden können.

Vollends ein entscheidender Moment im Gange unseres gesammlen eidgenössischen
Staatslebens ist dann, hundert Jahre später, an das Jahr geknüpft, das jetzt ein
Vierteljahrtausend hinler uns zurückliegt, 1(148.

Der entsetzliche Sturm der dreissig Jahre, der Mitteleuropa, voran in unseliger
Weise das deutsche Reich, mit Nachwirkungen, deren Wunden teilweise bis heute

nicht völlig vernarbt sind, verwüstet hatte, war an unserer Eidgenossenschaft, trotz
aller gefährlichen Symptome, die auch hier hätten das Schlimmste nach sich ziehen

können, gnädig vorübergegangen. Allerdings hat der Geschichtsschreiber unserer
schweizerischen Neutralität, der Herr Sekretär unserer Gesellschaft, in seinen Ausführungen

genügend zu zeigen gehabt, wie schwer die zwar zur Regel gewordene
Neutralität, zum Teil unter Handreichung einer Kriegsparlei aus dem Schoss der
Eidgenossenschaft selbst, bedroht und verletzt worden ist ; aber anderenteils weist er nach,
wie doch in den letzten Kriegsjahren ein eigentliches Neulralilätsrechl sich allmählich
herausbildete, bis dann am Ende der Erfolg der Neutralitätspolitik offen und unweigerlich

eintrat. Und eben das Jahr 1648 ist danach durch jenen in der Sendung nach

Münster erreichten Erfolg ausgezeichnet, wodurch das seit fast anderthalb Jahrhunderten,
seit dem Basler Frieden von 1499, thatsächlich gewordene Verhältnis auch staatsrechtlich

sanclioniert wurde. Es kann hier auf die eingehende Würdigung dieser Dinge,
wie sie ein in Band X unseres Jahrbuches niedergelegter Vortrag eines schweizerischen
Staatsmannes unserer Zeil, des 1887 verstorbenen August von Gunzenbach, gegeben hat,
nur kurz hingewiesen werden. Der von Basel aus zuerst angeregte Gedanke, eine

eigene schweizerische Abordnung auf den Friedenscongress zu senden, war endlich,
gegenüber der kürzer dauernden Zurückhaltung der reformierten, der offen geäusserten
Abneigung der katholischen Kantone, zur Durchführung gekommen; wenigstens die

reformierten Orte entschlossen sich endgültig, den Schritt zu thun, wobei an Basel, als

an den in der Sache vorangehenden Ort, die Wahl des Gesandten überlassen wurde,
der dann schon Ende 1646 sich auf den Weg machte. Wenn nun je mit bescheidenen

Mitteln, unter grössten Schwierigkeilen, durch beharrliche Geduld, durch kluge
Ausnutzung aller Verhältnisse, durch weiten Blick etwas Grosses für die Schweiz erzielt
worden ist. und zwar so, dass, was der einzelnen Stadt, Basel, nützlich war, ebenso
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dem Allgemeinen diente, so ist das hier 1648 geschehen. Die Anerkennung der allen

Exemptionsfreiheil vom Beichskanunergericht, die Einschliessung in den allgemeinen

Frieden, die formelle endgültige Ablösung der schweizerischen Eidgenossenschaft als

eines vom deutschen Deiche freien souveränen Staates, all das war erreicht, und es

war gewonnen nicht durch die Anrufung des Staates, mit dem die Eidgenossenschaft

eine durch den allen Gegensatz gegen Habsburg-Oesterreich gegebene Interessengemeinschaft

zu haben schien, nicht durch den französischen Einfluss, sondern durch das

Entgegenkommen der kaiserlichen Vertreter, durch das Verständnis der Sachlage, das

Kaiser Ferdinand III. selbst bewies. Aber dass es gelungen war, erschien doch in

erster Linie als das persönliche Verdienst des schlichten Mannes, der aber das

Vertrauen gerade der Besten zu gewinnen wussle und so stets den richtigen Weg zum

Ziele fand. Doch zugleich ist nun, ganz abgesehen von diesem an das Jahr 1648 sich

anknüpfenden Ruhmestitel, der Basler Bürgermeister auch eine jener in seinem
Jahrhundert lcidei' so unendlich wenig zahlreichen Persönlichkeiten unseres öffentlichen
Lebens in der Eidgenossenschaft, die sich von der wüsten Befleckung mit Bestechung,

von Hinneigung zu fremden Interessen, ja gänzlicher Dienstbarkeil gegenüber dem

Auslände, durchaus rein hielten. Es ist eine in Hinsicht des Kunstwertes hervorragende

Erwerbung unseres neuen schweizerischen Landesmuseums gewesen, dass es gelang,
den Gobelin-Teppich mit der Darstellung der Beschwörung des Bundes gegenüber der

französischen Krone 1663 zu erwerben. Aber nur der Diplomat, dessen Geschicklichkeit

die Schweiz die Erklärung des westfälischen Gongresses von 1648 verdankte, der

Rasier Bürgermeister, hat, mit der einzig richtigen Bezeichnung, die Hallung der

Eidgenossenschaft in dieser Angelegenheit von 1663 gegenüber Ludwig XIV. schlechthin
als «unverantwortlich» hingestellt. Denn es war dieses redlichen echten Schweizers

Ansicht, der Franzosen Schulz sei für die Eidgenossenschaft nichts wert, und das französische

Gold bringe nur Elend: «Haben unsere frommen Altvordern nicht glücklicher
gelebt, ehe die spanischen Dublonen und französischen Pistolen in's Land gekommen i
Das fremde Gold hat uns Uneinigkeit, Misstrauen und den schändlichen Müssiggang
gebracht.» Gewiss: es ist ein trefflicher Gedanke, dem man — mögen auch local

bedingte Schwierigkeiten zur Zeit vorliegen — volle Durchführung wünschen soll, das

Andenken gerade dieses Mannes, des Bürgermeisters Johann Rudolf Wettslein, in Basel

durch Aufrichtung eines Denkmals zu ehren. Denn wenn es gegenüber einem edeln,

wahrhaft des Dankes würdigen Namen unserer Geschichte an der Zeil ist, dessen Träger
aller Well vor die Augen zu stellen, so ist das bei Wettslein der Fall. Allerdings ist

ja durch das so sehr ansprechende «Zeit- und Lebensbild», das unser Gesellschaflsmit-

glied, Dr. Franz Fäh, 1894 und 1895 in seiner «Säcularerinnerung» an Wetlstein's

Geburtsjahr 1594, zeichnete, die öffentliche Aufmerksamkeit schon in erwünschtester
Weise auf Weltstein wieder hingewiesen worden. Aber das ist nur die Vorbedingung
bir die Ehre, die Basel einem Slaalshaupte erweisen soll, dessen Elternpaar — und
das freut uns in Zürich — von dem Zürcher Gebiete her in die Rheinstadt eingezogen

war.
Selbstverständlich nicht im entferntesten ein solcher Markstein, wie der

westfälische Friedensschluss, aber doch nicht unwesentlich für gewisse Bereiche politischen
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Lebens in der Schweiz sind ferner zwei Friedensverträge zwischen fremden Staaten

gewesen, an die wir bei einem vorher und bei einem später liegenden Jahre, bei 1598
und bei 1748, denken. In das Jahr 1598 fällt der Friede zu Venins: da hatte der
in seiner Kraft geschwächte, dem Tode nahe gerückte König Philipp II. sich endlich
entschlossen, mit dem glücklicheren Gegner, Heinrich IV. von Frankreich, sich zu
vertragen — und das Jahr 1748 ist der Zeitpunkt, wo in Aachen der österreichische
Erbfolgekrieg sein Ende fand, wo sich Frankreich und seine Verbündeten mit der
Kaiserin Maria Theresia und ihren Alliirlen aussöhnten. Der Friedensschluss von Vereins
folgte gleich im Jahre nach jenem Ereignisse, dessen wir in unserer letzten Versammlung

zu Trogen so lebhaft gedachten: 1597 war das Jahr der Appenzeller Landestei-
lung, in der confessionelle Unverträglichkeit am Ende des Reformations- und Gegenre-
formalionsjahrhunderls nochmals triumphierte; aber durch den spanisch-französischen
Frieden war nun der Gegensatz zwischen der Führerin des katholischen Slaalsgedankens,
Spanien, deren Interessen die innersten Sympathien der allgläubigen Eidgenossen
angehören musslen, und dem französischen Könige, der noch vor nicht langer Zeit selbst
der Führer der Hugenotten gewesen war, beseitigt. Das Bestreben des der Mehrheit
seiner katholischen Unlerthanen confessionell gleich gewordenen gewandten Herrschers,
auch alle Eidgenossen, die katholischen inbegriffen, für einen neuen grossen Bund mit
Frankreich zu gewinnen, konnte daher seil 1598 viel mehr Aussicht auf Gelingen
haben, und es wundert uns gar nicht, dass auf der llaupltagsatzung des Jahres der
französische Ambassador hervorhob, der Friede sei geschlossen und die Eidgenossen
empfänden sicherlich darüber so grosse Freude, als der König selbst, wie denn durch
diesen die Eidgenossen und alle ihre Verbündeten in den Frieden einbegriffen worden
seien. Freilich dauerte es dann noch mehr als vier Jahre; aber bis Anfang 1602 hatte
Heinrich IV. mit Ausnahme Zürich's alle eidgenössischen Orte, der beiden Eonfessionen,
sämmtlichc Zugewandte für die Erneuerung des Bündnisses mit Frankreich gewonnen.
— Aber nicht unähnliche Ereignisse bereiteten sich mit dem Jahre 1748 vor.
Während der Dauer des österreichischen Erbfolgekrieges hatte sich die Zahl der in

ITeindem Kriegsdienste stehenden schweizerischen Landesangehörigen sehr stark
vermehrt : eine Schätzung nahm für 1748 bis auf 60,000 Söldner, davon nahezu 39,000
in capilulierlem Dienste, an. Nun lag es auf der Hand, dass die Verminderung der

Armeen, wie sie der Friedensschluss zur Folge haben mussle, in Gestalt zahlreicher

Entlassungen hier wesentliche Verschiebungen bedingte. Das hinwider steigerte bei

der französischen Regierung den Wunsch, die früheren Verbindungen mit den Eidgenossen

abermals fester herzustellen, dem Misstrauen der reformierten Orte, das seit

der letzten Zeil Ludwigs XIV., seil dem Abschluss des einseilig katholischen
Bündnisses von 1715, gegen Frankreich bestand, ein Ende zu setzen, den Boden für eine

nochmalige allseitige Verbindung zu ebnen. Und wirklich dauerte es nicht lange, bis

in Bern auf Betreiben des französischen Ambassadeurs eine Verordnung aufgehoben

wurde, die bisher den Vätern und Schwiegervätern französischer Offiziere peinlich
einschränkend entgegengesetzt gewesen war, und 1752 iiberliess auch Zürich ein ganzes

Regiment der französischen Krone. Das waren Schritte auf dem Pfade, der 1777 mit
der feierlichen Versammlung eidgenössischer Boten zur Bündnisbeschwörung hier in

Solothurn, um die glänzende Hofhaltung des Vertreters Ludwig's XVI., abschloss.



Sollte nun vollends hier nochmals gewagt werden, an all das Erschütternde,
Bewegende, an die Zerstörung und den Versuch des Aufbaues zu erinnern, an die

gesammle grosse Fülle von Thalsachen, die mit dem Jahre 1798 sich verbinden? Das

wäre nach allem, was in den ersten sieben Monaten dieses Jahres, und schon vorher,
gesagt, gedruckt worden ist, ein eitles Beginnen. Denn wie unendlich reich diese

Monate des Ueberganges vom gewordenen Allen zu dem absolut Neuen, des gänzlichen
Zusammensturzes und eines unglaublich kühn auf völlig wankendem Boden versuchten

Neubaues, gewesen sind, das konnte dem Sprechenden am besten jenes Unternehmen

zeigen, an dem er mit lebhaftem innerem Interesse teilzunehmen eingeladen war, an

der Zusammenstellung des Stoffes für jene vom 27. November 1797 bis 16. April 1798

reichende «Wochen-Chronik der Zürcher Zeitung», wo ja nur wenig über ein Viertel
dieses ereignisvollen Jahres zur Behandlung kam. Da fühlten wir dieser fieberhaft

erregten Zeit gewissermassen an den wild schlagenden Puls; in eigener Spannung

folgten wir den sich überstürzenden Ereignissen, und wir halten das Gefühl, dass wir
da den Text einer der eindringlichsten Predigten auch für die Gegenwart verfolgten,
wo es nur gelten mag: «Wer Ohren hat zu hören, der höre». Aber wie sollte der
Versuch gemacht werden, auch hier an diesen Reichtum des Geschehenen heule zu

rühren? Nur auf eine lillerarische Erscheinung sei hier kurz aufmerksam gemacht,
deren Autor es verstand, die Dinge so recht anschaulich dem jetzt lebenden Geschlechte

vorzuführen. Das ist das kleine Buch: «Die helvetische Revolution 1798 mit Hervorhebung

der Verfassungsfragen» unseres unermüdlich (leissigen Mitgliedes, Herrn Slaals-

archivar Dr. Joh. Strickler. Wer hätte besser, als der Herausgeber der « Aclensaminlung
aus der Zeit der helvetischen Republik», hier das Recht gehabt, als Führer zu dienen?
Dabei wollte der Verfasser, wie schon der Titel sagt, auf die Behandlung der kriegerischen
Ereignisse Verzicht leisten, eben nur jenen wunderlichen Process der Umschmelzung
des alten historisch Gewordenen zu dem den jüngsten Theorien entsprechenden
Allerneuesten im Einzelnen verfolgen. Stärker vielleicht noch, als bisher, drängen sich
da dem Leser die Ratlosigkeit der Verfechter der bisherigen Zustände auf, und im

Gegensatz dazu die vollendete Hinterlist der unter dem Verwände der Beglückung rein

nur ihre materiellen und politischen Pläne durchführenden fränkischen Angreifer und

Zerstörer. Vorzüglich ist die Beleuchtung des Planes, eine rhodanische und eine
helvetische Republik neben einander zu stellen — von dem sogenannten Teilgau, dem

Köder für die Urschweizer, gar nicht zu sprechen —-, interessant. Es wird klar, wie,

was in diesen Frühjalirswochen von 1798 doch recht viel sagen will, die Art und

Weise, wie insbesondere der französische Agent Mangourit im Wallis für die Zusammenstellung

der rhodanischen Republik arbeitete, an Perfidie alles Andere noch weil hinter
sich zurücklässt. Andererseits erscheint eine Aeusserung Laharpe's, in einer Empfehlung

dos «unendlich schätzbaren» Verfassungsplanes von Ochs für die ungeteilte
helvetische Republik, recht beachtenswert. Laharpe führt da am 5. Februar in einem
Schreiben an die provisorische Versammlung der Lemanier in Lausanne aus, wie wichtig
es sei, dass in der einheitlichen neuen Schweiz man sich, von einer Sprache zur andern

hinüber, gegenseitig verstehe, mit einander in Verkehr komme: er schmeichelt sich dabei

freilich, dass die Mitglieder der neuen Räte, in ihrer gemeinschaftlichen liberalen Erzieh-
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ung, sich im französischen Idiom verstehen würden, wie denn die Revolution mächtig
zur Verbreitung des Französischen in der ganzen Schweiz beitragen werde. Aber das

ist ja gewiss wahr, dass die alle dreizehnörtige Eidgenossenschaft, mochten auch viele
ihrer leitenden Persönlichkeiten, gleich so vielen Zeitgenossen — dem grossen Preussen-

könige voran —, weit mehr französisch gesprochen und geschrieben haben, doch

staatsrechtlich ein ganz deutsches Gebilde gewesen ist, wo die welsch Redenden nur
zu gehorchen, nirgends zu befehlen hatten und an den politischen Angelegenheiten
nirgends zu gleichem Rechte sich beteiligen konnten. Erst der grosse Umsturz von
1798 hat auch politisch die Schweiz mehrsprachig gemacht. — Allein noch etwas muss

gerade für uns Mitglieder der geschichtforschenden Gesellschaft an dem Buche Dr.

Slrickler's anziehend wirken. Der Verfasser hatte seiner Zeit den Abschnitt: «Reform
oder Revolution? Tatsachen und Erwägungen», der jetzt als beigäbe I neuerdings hier
abgedruckt ist, unserem verstorbenen Herrn Präsidenten zur Prüfung mitgeteilt, und

dieser schrieb Bemerkungen dazu, die nunmehr in den «Anmerkungen» von Strickler
aufgenommen sind. So ist gewissermassen ein unmittelbarer Austausch hier vorgelegt, von
zwei durchaus berufenen Historikern, und was noch mehr ist, von zwei treuen
schweizerischen Vaterlandsfreunden, die zwar auf verschiedenen politischen Standpunkten sich

befanden, die aber in dem einzigen Streben nach der Wahrheit und nur nach dieser
sich einig wusslen.

Und jetzt stehen wir vor dem letzten unserer Erinnerungsjahre, 1848.
Der Staatenbund von 1815, entworfen unter den grösslen inneren und äusseren

Nöten, mitten in der ärgsten Parleiung zwischen alten und neuen Kantonen, zwischen
rückwärts strebenden oder an neuen Errungenschaften festhaltenden Tendenzen, unter
Zumutung und Einmischung fremder Diplomatie kaum endlich durchgebracht, halle in
seinem Aufbau immer weniger genügt; aus wüstem Gezänk zwischen unversöhnlich
gewordenen Gegensätzen, die von der ganz ungenügend ausgestatteten, zur ausreichenden

Oberleitung unfähigen Tagsatzung nicht bemeislert werden konnten, war ein letzter
Bürgerkrieg erwachsen, dessen rascher entscheidender Verlauf endlich das beste

Heilmittel für den ganzen leidenden Körper in sich enthielt. Jetzt aber waren, um

mit des unvergesslichen Meisters Alfred Hartmann so wahrer plastischer Darstellung zu

sprechen, «Meisler Putsch und seine Gesellen» mit ihrem Treiben zu Ende, und statt
ihrer arbeiteten, während ringsum Europa im Stunnjahre sich im wilden Tumult
verzehren zu wollen schien, ein Jahr nach dem Executionskampfe, geschickte und fleissige
Kräfte daran, den Neubau an Stelle des nach einem Menschenaller dahin gesunkenen
Bundesvertrags zu setzen. Es waren Männer der Partei, die im Sonderbundskriege
den Sieg über den ausgeprägten Föderalismus davon getragen hatten. Aber sie waren
von der auf die Erfahrung gestützten weisen Einsicht eingeleitet, Wege der Vermittlung

einzuschlagen, keine rücksichtslosen Consequenzen aus dem Erfolge des Vorjahres
zu ziehen. Zumal in der Gestallung des Repräsenlalionsverhältnisses in den neuen

gesetzgebenden Räten erwies sich das durch die einsichtsvolle geschichtliche Erwägung
bedingte Ergebnis, die zwar eingeschränkte kantonale Souveränetät doch in der
Einrichtung des auf diesen Kantonen ruhenden Ständerales zu ehren und zu schonen, als

wohlthuend und fruchtbar. Ein wohlerfahrener norddeutscher Politiker hat in seinen
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"Erinnerungen aus den Jahren 1848 bis 1850» über unsere Bundesverfassung geurteilt,
das tolle Jahr 1848 habe keine politische Schöpfung gezeitigt die an Gediegenheit
l"id berechtigten Ansprüchen auf Bestand ihr irgendwie gleichgestellt werden könnte.
Ebenso wurden alle etwa auftauchenden Gedanken, an dein revolutionären Treiben des
benachbarten Auslandes teilzunehmen und dergestalt für die noch im Beginne des Jahres
hervorgetretenen Einmischungsgelüste von Seile nunmehr gestürzter Regierungen Rache

üben, in klarer Erkenntnis von der Hand gewiesen : mögen das törichter Weise
unberufene Stimmen aus unterschiedslos revolutionär gestimmten Kreisen schon als kleinlich

beschränkt getadelt haben, so kann sich über solche Urteile eine wirklich
wurzelständige, der gesunden Entwicklung eines eigentlichen Heimatlandes angehörende
Politik ruhig hinwegsetzen. Nur auf diese Weise ist es dazu gekommen, dass auch von
solchen Eidgenossen, die 1847 mit Kummer auf den Sieg der von ihnen nicht geteilten
radikalen Auffassung hingeblickt hatten, verhältnismässig rasch Zustimmung zu den neu
gewordenen Zuständen laut wurde. Briefe, die unser verstorbener Präsident 1847
angesichts der Krisis und wieder 1848 im Anblick der Errichtung des neuen Bundes
geschrieben hat, beweisen, wenn sie mit einander verglichen werden, dass redliche
überzeugungslreue Schweizer, denen es durchaus nicht leicht geworden war, von dem
dahin gefallenen Bau sich loszusagen, den festen, treuen Willen fassten, an dem neuen
hingebend mitzuwirken.

Seither sind nun wieder diese letzten fünfzig Jahre vergangen, und schon seit
v'ierundzwanzig Jahren hat die Verfassung von 1874 wiederum eine Umgestaltung
erfahren, die sich ohne allen Zweifel von den allen historischen, 1815 nochmals allzu
Nachdrücklich betonten, 1848 wenigstens teilweise unangetastet gelassenen Grundlagen
iu einem zunehmenden Grade lossagt. War dem Werke von 1848 von berufener Seite
Nachgerühmt worden, «an das praktisch Erreichbare sich gehalten zu haben», so sind
allerdings in der immer rascher Iiiessenden Zeil die Postulate stets tiefer greifend und
grösser geworden. Aber die Eidgenossenschaft halte sich an die Mahnung jenes
gleichen staalsmännisch geschulten Beurteilers und hüte sich, «hohlen Theorien
nachjagen». Der vor hundert Jahren unter dein despotischen Drucke fremder WatTen
geschehene gänzliche Bruch mit allen Grundlagen der Vergangenheit bestrafte sich durch
die, trotz aller eingemischten hochfliegenden Ideale, so jammervollen Wirrnisse der
•lehre 1798 bis 1808 : denn ein Land, dessen Bevölkerung der auf geographischer
Grundlage gegebene natürliche Zusammenschluss abgeht, wie der national gemischten
Schweizerischen, dessen ganzer politischer Aufbau einzig nur das Resultat seiner
Gefliehte ist, sagt sich nicht ungestraft von den Grundelementen seines Wachstums — und
Ü3s waren bei uns zuerst die Teile, erst ganz allmählich in langwieriger Entwicklung
üas Ganze, zumal in seiner jetzigen geschlossenen Form — in jäher Weise los.

Aber das sind ja Lehren, die jedem, der unsere Geschichte kennt, ganz oben
auf liegen, und dass hier an einer Versammlung der geschichtforschenden Gesellschaft
dennoch davon gesprochen wurde, möge seine Rechtfertigung darin finden, dass, wie
fion zu Anfang gesagt, wir in einem Erinnerungsjahre stehen.
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Allein es ist unsere Ehrenpflicht, im Weileren der Männer zu gedenken, durch

deren Tod wieder sehr empfindliche Lücken in unseren Reihen eingetreten sind. Seit

unserer letzten Versammlung haben wir ein Ehrenmitglied und neun Mitglieder durch

den Tod verloren.
Schon ganz kurz nach der Versammlung in Trogen starben am gleichen Tage, am 30.

September, in Luzern Franz Joseph SchilTmann, seit 1875 unser Mitglied, und hier in

Sololhurn Professor Victor Kaiser, der schon 1853 der Gesellschaft beigetreten war und

demnach, in Sololhurn unser Senior, zu unsern ältesten Gesellschaflsangehörigen zählte.

SchilTmann war ursprünglich Buchhändler und Inhaber eines Antiquariates gewesen,
dann aber 1858 in die Leitung der Luzerner Kantonsbibliolhek eingetreten, woneben

er auch die Biirgerbibliolhek verwaltete. Ein höchst hingebender, eifriger, geschickter
Sammler und Erwerber, gefördert durch ein treuliches Gedächtnis, genau und scharfsinnig

in seinen Arbeiten, Historiker und Bibliograph zugleich, war der Bücherfreund

ganz dazu gemacht, die ihm anvertraute Bücherei zur wertvollen Sammelstelle für
Helvetica zu gestalten. Als Schriftsteller arbeitete Schiffmann auch für geschichtliche Pub-

licalionen, für den «Geschichtsfreund», für unsern «Anzeiger», für die Allgemeine deutsche

Biographie; unserem «Jahrbuche» schenkte er 1881 und 1882 zwei wohl in sich
geschlossene kleinere Untersuchungen über alte Drucke; als Fortsetzer des Kataloges der
Luzerner Biirgerbibliolhek bemühte er sich, in dieser Arbeit ein Reperlorium zu schaffen,

das die ihm anvertraute Anstalt zu der in der weiteren Entwicklung \sirklich
eingetretenen Zuweisung einer noch allgemeineren Aufgabe empfehlen würde.

Welche vorzügliche Kraft Dr. Kaiser in seiner Thätigkeit als Lehrer und

vielseitiger Kenner auf dem Boden der von ihm vertretenen Wissenschaftsgebiete —
Philosophie. Aesthetik. Kunstgeschichte —gewesen ist, weiss unser heutiger Versammlungsort

am besten zu bezeugen. Es war dem gewissenhaften Lehrer vergönnt, 1896 seine

fünfzigjährige Bethäligung an der hiesigen Kantonsschule zu feiern; die wohlverdiente

Musse, die ihm nach dem ehrenvollen Rücktritte von der Lehrstelle 1897 gegeben

worden ist, konnte er, da ihn plötzlich der Tod abrief, nur die kürzeste Zeit gemessen.
Ein von Allen, die den trefflichen Mann kannten, hochgeschätztes Ehrenmitglied

verloren wir am 19. Oktober, Dr. David Ritter von Schönherr, der bis wenige Monate

vor seinem Tode, wo ihm mit vollster Auszeichnung der Rücktritt in den Ruhestand

bewilligt worden war, das Innsbrucker Stallhallerei-Archiv geleitet hatte. Als
Vorsteher dieses für die Geschichte Tirol's und aller vorderösterreichischen Territorien,
damit auch für die Schweiz und insbesondere Graubünden so wichtigen Archives, das

erst durch ihn aus recht verkommenem Zustande von neuem auf eine hohe Stufe
erhoben worden ist, war Schönherr 1867 mit unserem Ehrendiplom beschenkt worden.

Der so fleissige Arbeiter, der von der Redaction der «Schützenzeitung», wo er auch

schon die Vorliebe für historische Dinge vielfach zu Tage gelegt hatte, zu der

verantwortungsvollen Stellung am Archive berufen worden war, hatte sich in diesem Amte

von Anfang an die hingehendste Förderung der dort unternommenen Studien zur
Aufgabe gesetzt, und auch die Zahl der Schweizer Forscher, die niemals vergebens bei

ihm anklopften und da in ihren Nachsuchungen verständnisvoll gefördert wurden, ist

durchaus nicht klein. Doch bei der nahen Beziehung der Geschichte der schönen,
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"s Nachbarland mit uns so nahe verbundenen Grafschaft jenseits des Arlberg zu unserer

"geneu historischen Entwicklung haben die durch Schönherr selbst ausgeführten
sorgsamen Publikationen — es sei nur an seine Aufhellung der Geschichte des in seiner
Art einzigen Denkmals Kaiser Maximilians in der Innsbrucker Hofkirche erinnert —
"ich für uns einen selbstverständlichen Werl. Leider hat Schönherr uns nie durch

"neu Besuch in der Schweiz erfreut, so oft er auch einen solchen versprochen hatte,

dagegen stand er uns schon dadurch geistig nahe, dass er, seil Georg von Wyss ihn
rennen gelernt, wahrhaft herzlich unsern verstorbenen Präsidenten verehrte und liebte ;

J'e beiden so würdigen alten Herren standen in freundschaftlicher Korrespondenz, und
^er Schweizer Historiker, der nach Innsbruck kam, sah erfreut, dass auf Schönherr's
Arbeitstisch im Archiv neben dem Bilde seines Kaisers das ausdrucksvolle Porträt
untres Gesellschaftsvorsilzenden geradezu den Ehrenplatz einnahm. Wir gedenken in
Wahrhaft dankbarer Gesinnung dieses schlichten biederen Sohnes des Tirol.

Am 30. Oktober starb in Zürich Dr. Arnold Nüscheler-Usleri, der seit 1858

"nserer Gesellschaft angehörte. Ein eifriges Mitdlied der zürcherischen Antiqua-
pischen Gesellschaft und längere Zeit — 1842 bis 1856 — deren Aktuar, war
Nüscheler als Freund Ferdinand Keller's mit den historischen Studien in engere
Verbindung gebracht worden, nachdem er schon in seiner früheren Stellung als \erwal-
hingsbeamler sich denselben zugeneigt halle. Mit jenem warmen persönlichen Anteile
an den von ihm erfassten und mit immer wachsendem Verständnisse gepflegten Arbeitsob-

Jeklen, der einen jeden Fachgenossen, wenn er mit Nüscheler zusammentraf, erfreuen

"tussle, und dem fruchtbarsten Fleiss verband der Verstorbene eine freundliche,
entgegenkommende Art und Weise des Verkehrs, durch die er sich willige Mitarbeiter,

tätige Korrespondenten in den verschiedensten Kreisen zu erwecken wusste. Für seine

'Gotteshäuser der Schweiz», für die Statistik der Letzinen, der Siechenhäuser, für seine

Sammlungen über Burgen und Glocken war er unermüdlich, alles Erreichbare
zusammenzubringen. Als Salomon Vögelin die zweite Ausgabe des grossväterlichen Werkes:
'Gas alle Zürich» an die Hand nahm, war Nüscheler von Anfang an der hingebende
Förderer der Arbeit, und nach dem frühen Tode des so weit jüngern, vielseitig
wirksamen Mannes trat Nüscheler insbesondere mit jener Band II. hinzugefügten eingehen-
^en Abteilung: «Ein historischer Gang durch die Nachbargemeinden der Stadl Zürich»
m den Biss, wo eine ganz ungeahnte Fülle mühsam zusammengebrachter Einzelangaben

Vereinigl erscheint. Die philosophische Fakultät der Zürcher Hochschule hatte dem

"nermiidlichen und zugleich so bescheidenen Forscher 1874 den Ehrentitel des Doktors

"Teilt. Der Dank des Erfreuten, wie er sich in seinem letzten Willen äussert, war
e*n sehr reicher : denn als bleibende Erinnerung an seinen Namen schmückt jetzt
e*n vollständiges Exemplar der «Monumenta Gennaniae historica» die Bibliothek des histo-
r'schen Seminars unserer Hochschule — ; doch auch sonst erwies Nüscheler in grossartiger
^eise seine treue Gesinnung gegenüber den wissenschaftlichen Instituten Zürichs. Der
Greis, der ein Alter von 86 Jahren erreichte, war schon länger vor seinem Tode durch
'-"nehmende Gehörlosigkeit von der Beteiligung an grössern Kreisen fern gehalten.

lange ihn dieses Leiden nicht getrofTen hatte, war er stets ein freudiger Besucher
""serer Jahresversammlungen gewesen, und auch an den Zusammenkünften des fünf-
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Andenken
In St. Gallen wurde durch einen plötzlichen Tod am 4. Dezember der allerdings

schon in hohen Jahren stehende ehemalige Regierungsrai und zuletzt — seit 1883 —

eidgenössische Minister bei der österreichischen Regierung, Otto Aepli, abgerufen, der

im Jahre 1816 geboren war, ein Mann des öffentlichen Lebens, im Staatsdienste wohl

erprobt. Aepli war 1847 Mitglied des Grossen Rates geworden von 1851 bis 1873

Regierungsrai, ausserdem Abgeordneter in den Sliinderal seit 1849, in den Nationalst

von 1872 an. Im Jahre 1852 halte Aepli den Vorschlag für Nachlass des Gesannnlresles

der Sonderbundskriegskoslen als referierendes Mitglied der betreffenden
Ständeralskommission «mit Fleiss, Geschick und Mut», wie ein kundiger Zeuge sagt'),
begründet und so wesentlich zum glücklichen Abschluss der peinlichen Sache beigetragen ;

das soll ihn noch bis zu seinem Tode ganz besonders gefreut und erwärmt haben.

Nachdem er aus seinen kantonalen Stellungen ausgetreten war, widmete er seine Kraft,

wie schon gesagt, den allgemein schweizerischen Interessen in Wien. Allein Aepli zeigte

auch für unsere Wissenschaft eine lebhafte Teilnahme. 1859 hatte er zu den Männern

gehört, die gleich von Anfang an der Aufforderung zur Stiftung des so rasch lebenskräftig

sich entfallenden historischen Vereins von St. Gallen folgten. Diesem widmete

der Jurist und Staatsmann lehrreiche Studien, das eine Mal über die schweizerischen

Hoheitsrechle auf dem Bodensee, das andere über eigentümliche Rechtshändel, die auf

appenzellischen Boden Helen. Die erste dieser Abhandlungen, die dann in den

«Mitteilungen» des Vereins auch gedruckt erschien, berührt sich so recht nahe mit der

grossen Dienstleistung, die Aepli noch in seinen letzten Jahren durch die geschickte

Lösung einer schwierigen, lange Zeil verzögerten Frage zugleich seinem engern Vaterlande

und den jenseitigen Grenznachharen, mittelalterlich zu sprechen, den Leuten des

Rheingaues links und rechts des Stromes, gewidmet hat. Ks wird mit Aepli's Namen

dauernd in ehrenvollster Weise verbunden bleiben, dass er den für das Rheinthal so

wichtigen Slaalsverlrag mit Oeslerreich, vom 3D. Dezember 1892, zu Stande brachte,

der den neuen Rheinlauf regelt. Danach durfte der greise, aber noch rüstige Arbeiter

gar wohl in die Ruhe des Privatlebens sich zurückziehen, in der er aber dennoch an

Allem noch regen geistigen Anteil nahm.

In Basel starb am 9. Januar dieses Jahres Banquier Alberl Burckhardt, der als

ein mit Interesse regelmässig an den Sitzungen der Basler historischen Gesellschaft

teilnehmendes Mitglied 1895 unserer Gesellschaft beigetreten war. Das Verständnis

für Geschichte und Kunst, das er insbesondere auch durch seine Mitwirkung in der

Commission des Kunstvereins, ebenso durch die Anlegung einer sehr schönen

Gemäldesammlung bewies, bewährte er noch über seinen Tod hinaus durch Geschenke an das

historische Museum, an die historisch-antiquarische Gesellschaft, die in der langen

Reihe der von ihm getroffenen Verfügungen reicher letztwilliger Schenkungen ihren
Platz einnehmen.

1 j Baumgartner: Die Schweiz, in ihren Kämpfen und Umgestaltungen von 1830 bis 1850,

Bd. IV. S. 545 IT.
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Ueber den am 15. März ebenfalls in Basel verstorbenen Theophil Burckhardt-
figuet ist uns von dort in gefälliger Weise Auskunft erleilt worden. Geboren 1817,
^ar der Verstorbene bei Anlass der Versammlung in Basel 1877 unser Gesellschafls-
milglied geworden. Nach der Vollendung seiner philosophischen und historischen Stufen

halle Burckhardt 1842 ein Lehramt am Basier Gymnasium angetreten und war
da bis 1885 in den Fächern dos Latein, des Deutschen und der Geschichte thätig;
Seine Stunden werden, da Burckhardt ein ausgezeichneter Erzähler war, als äusserst
anregend gelobt. Ein eifriges Mitglied der historischen Gesellschaft, war er oft mit
Vorträgen vor dieselbe getreten, von denen mehrere in den «Beiträgen» gedruckt
Wurden, so über Avenlicum, Mitteilungen aus der Familiengeschichte der Socin. Im
Weiteren verfassle Burckhardt mehrere Neujahrsbläller für Basel, und er war es

bewilders, der da 1849 zur zweihundertjährigen Erinnerung Wettslein's Thätigkeit auf
der Friedensversammlung zur würdigen Darstellung brachte. Durch völlige Erblindung
^ar Burckhardt in den letzten Jahren vom weiteren Leben abgeschlossen.

Danach verloren wir am 9. Juni Pierre Vaucher in Genf, nach langen schweren
Leiden, so dass für jeden Freund, der für den Scheidenden innige Teilnahme fühlte,
die Nachricht vom Tode sich als die Kunde von einer Erlösung darstellen musste.
Mitglied unserer Gesellschaft seit 1871, war Vaucher seit 1888 als Nachfolger Le Fort's
der Vertreter Genfs in unserem Gesellschaftsrate geworden ; doch liess ihn, sehr gegen
Winen Willen, seine schwache Gesundheit fast niemals dazu gelangen, an unseren
Sitzungen und Versammlungen sich zu beteiligen, so dass er auf 1897 seinen Riick-
ifilt als Vorstandsmitglied ankündigte. Vaucher gehört der Geschichte unserer schwei-
Wrischen historischen Studien und Arbeilen in vorzüglichstem Grade an. Der Freund
und willige Gehülfe Yulliemin's, der langjährige Correspondent unseres Georg von
%ss, mit so vielen unter uns in regem, förderndem Verkehre stehend, so war der
Genfer Professor, das hervorragende Mitglied der Société d'histoire et d'archéologie de

Genève, ganz und gar eine Persönlichkeit, die der Schweiz im Allgemeinen angehört.
Eindringlich, scharfsinnig, durch und durch kritisch beanlagt, fein in der Auffassung
der Dinge, streng in seinen Forderungen für den formalen Ausdruck gegenüber seiner
e'genen Arbeit und gegenüber Anderen, äusserst anregend in allen seinen Berührungen
•hit dem Denken, dem Schaffen derjenigen, für die er sich interessierte, so war er
eine in sich l'est geschlossene Individualität. Vor drei Jahren sagte ein treuer Schüler
Und Freund über Vaucher, als er dessen historisches Lebenswerk beurteilte, diese Ar-
heil setze sich zusammen aus eigenen Elaboraten — und die stattliche Zahl von 131
Nummern nennt die dort gegebene Bibliographie — und den für die Freunde und die
Schüler gemachten Nachforschungen der verschiedensten Art. In ähnlicher Weise
dürfen wir wohl sagen: ist die Summe von siebzehn volle Reife der Kritik und der
Garstellung aufweisenden historischen Arbeiten in den «Pages d'histoire par quelques-
"us de ses anciens élèves dédiés à Mr. Pierre Vaucher à l'occasion de la trentième
ainée de son professorat» nicht das schönste Denkmal dieses akademischen Lehrers?
Genn seine grosse Vielseitigkeit, seine packende Kraft als Docent, die Begabung, die
Schüler auch über den Lehrgang hinaus an sich zu fesseln, sie in einer für die Wissen-
Whaft fruchtbringenden Weise festzuhalten, all das ist in dieser Gabe der Pietät in
v°Rendetem Masse bezeugt.
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In Brüssel starb am 21. Juli in Alphonse Rivier ein ausserhalb unserer Grenzen
in wohlverdienter Weise zu hohen Ehren gekommenes Mitglied unserer Gesellschaft.
Geboren zu Lausanne 1835, unser Mitglied seit 1865, war Rivier, der seine Studien
auch auf deutschen Hochschulen fortgesetzt hatte, nach anfanglicher Bethätigung als
Professor in Bern schon seit mehr als dreissig Jahren in einem mit grossem Erfolge
bekleideten Lehramte an der Universität der belgischen Hauptstadt. Als Jurist Repräsentant
des internationalen Rechtes und in dieser Eigenschaft unter anderem auch 1882 einer
der Inilianlen bei der Gründung der Bluutschli-Sliflung für allgemeines Staatsrecht und

Völkerrecht, besass Rivier aber auch lebhaftes Interesse für historische Fragen.
Unserem früheren «Archive für schweizerische Geschichte» gab er noch in dem letzten
Band XX 1875 eine Frucht an hivalischer Studien im Brüsseler Archive, die Berichte
burgundischer Agenten in der Schweiz von 1619 bis 1629, und der liebenswürdige
Mann hat, wie er denn, der deutschen Sprache ganz so mächtig, wie seiner eigenen,
auch in gewissen Stadien an den Arbeiten für das schweizerische Übligalionenrecht
teilnahm, noch bis in die letzten Jahre recht oft ebenso an unseren Jahresversammlungen

sich beteiligt, dadurch sein fortgesetztes Interesse am Leben unserer Gesellschaft,

an unsern Arbeiten documentierl.
Endlich aber stehen wir unter dem frischen Eindruck einer Todesnachricht, die

uns eben erst erreicht hat. Die Besucher der vorletzten Gesellschaftsversammlung in

Sitten, 1896, gedenken noch mit Dank und Freude des Mannes, durch den damals als

Beauftragten der Regierung des Kantons Wallis unsere Sitzung vorbereitet und zur
Durchführung ihres Programms in den Stand gesetzt wurde, des Staatsrates von Roten.

Unvergessen sind uns die frische anregende Art des Auftretens, die jugendliche
Lebhaftigkeit, mit der er auf Alles, was wir bringen konnten, einging, die liebenswürdige
Herzlichkeit, mit der er auch noch die letzten Besucher entliess. Seither halte der
zwar stets noch rüstige Greis seine Stellung im kantonalen Dienst— seil 1859 war er
Vicekanzler, seil 1875 Mitglied des Regierungsrates gewesen — aufgegeben und in

seine Heimat sich zurückgezogen, wo er am 5. August, im Alter von 71 Jahren, in seinem
Sommeraufenlhall Breitinalten bei Eiseholl starb. So hat er nur zwei Jahre als

Mitglied unserer Vereinigung angehört. Als «einen Menschen vidi Seelenadel, einen
musterhaften Christen, eine roichbegahle Natur und einen glühenden Patrioten» rühmt
ihn eine Stimme aus seinem engeren Vaterlande, und auch wer Roten nur von kurzer
Bekanntschaft schätzen gelernt hat, ist überzeugt von der Wahrheit dieser Worte. Iiier
haben wir von Roten voran als einen der eifrigsten Teilnehmer an der Gründung der
Geschichlforschenden Gesellschaft des Überwallis zu erwähnen, sowohl in der Zeit des

ersten Bestandes, wo er von 1861 an Yicepräsident war und 1865 als Präsident
erwählt wurde, als besonders in der zweiten Periode, wo er von 1888 an die Gesellschaft

als Präsident leitete. Aber ausserdem war er im hohen Grade dichterisch bean-

lagl. Von der Zeit seiner Studien her, wo er 1818 in slurmbewegler Zeit in München
sich aufhielt — wie packend erzählte er von dem Lola Monlez-Tumulte —, war er
ein verständnisvoller Freund der deutschen Litteralur geblieben, so dass er einige Jahre
hindurch am Lyceum zu Sitten hierüber gern angehörte Vorträge hielt, und als Kanzleichef

hatte er in der Walliser Hauptstadt die Stellung der deutschen Sprache wacker
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ind erfolgreich verfochten; seine warm empfundene Dichtung « Kyffhäuser » bewies die

Hiige Teilnahme des Oberwallisers an der Wiedererweckung des deutschen Reiches.

Eine lelzle lilterarisclie Leistung, die ihm in der ganzen Schweiz neue Sympathie

erwarb, war sein von Pietät durehhauchles, plastisch wahres, schönes Lebensbild des

kongenialen Malers Raphael Ritz, das er der zürcherischen Kiinsllergesellschafl zu ihrem

Neujahrsblalle für das Jahr 1896 schenkte. Wer das Glück halle, den ritterlichen
Wann zu kennen, wird mit wirklicher Innigkeit der nicht zu vergessenden mit Roten

verlebten Stunden eingedenk bleiben.

Nehmen wir für uns selbst zum Schlüsse aus Worten Tauchers, die sein Beurteiler

an der vorhin genannten Stelle anführt, einen Trost mit: «L'essentiel n'est pas

tant d'accomplir tout ce qu'on avait promis, que de bien faire tout ce qu'on fait, et
de ne jamais se laisser détourner de l'œuvre présente par la pensée de celle que l'on

accomplira demain». In diesem Vorsalze soll auch unsere Gesellschaft ihre Aufgabe

Weiterführen.

18. Urkunde der Königin Agnes von Ungarn vom 12. März 1356.

Wir Agnes von Goles gnaden wilenl küniginn zo Ungern veriehen und tön kunl
allen den die disen brief ansehenl oder hoerenl lesen nu und hie nach, dz uns unser
lieber brüder herlzog Albrecht für den erbteil, so wir geerbet möchtend oder süllenl
'•an von unserm hertzlieben Herren und valler küng Albrecht seligen, willed ich und

Wedachleklich die slat ze brugg mit liiten und mit gilt und mich das eigen und andrü

güler ovch mit lüte und mit gilt und allen nützen rechten und gerichlen, twingen und

Waennen und aller ehafli, alsu er es und unser vordem unlz liar gehepl hand, gegeben
l*at ze habende und ze niezzeude mit allen nützen und rechten, so dar zu gehörenl
alle die wile und wir lebenl. Vnd dar umb veriehen wir dz Ulrich der Menger unser
Liener für uns kam und veriach vor uns olfenlich, dz er ze kolfene helle geben recht
und redlich den erbern unsern getrewen Julians Meisterlin und heini bürgis burger
ze brugg, umb nun und drissig pfund pfenning zolinger münze güler, die uns ledig
Worden warenl von Peter Meiger von Husen. Die selben guter der vorgenanl Ulrich
Menger von uns ze lehen hat und sind diz die guter: ein holz und ein wingarte an

•lein eitenberg gelegen und güler und aker gelegen uf dem birveld und umb das dorf zo

Wilsen. Der vor geschrieben Ulrich der Maenger verjach och dz er der vorgenannten
Pfenning ganz von inen gewaert waere und bat uns dz wir die vorgenanten guter von
litte uffnemend und si liebend den egenanlen Johannes Meisterlin und lleinin
Wurkart. Wir erhörten sin bell und namen es von im uf und liclienl dieselben güler
°uch unverscheidentlich den vor geseiten Johan Meisterlin und Heinin Bürgis ze



habende nnd ze niessende mit allen nützen und rechten in lehens wise. Mit urkund
des briefs, der geben ist ze küngzvell an sant Gregorienlag nach Crislus gebürte
tusend drühundert jar, darnach in dem sechs und lünfzigoslen jare.

Diese Urkunde verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Th. v. Liebenau, der
sie im Nachlasse seines Vaters, II. v. Liebenau, fand. Letzterer veröffentlichte in Ar-
govia Bd. V eine Reihe «Urkundliche Nachweise zu der Lebensgeschichte der Königin
Agnes von Ungarn» (1866); darunter auch eine Urkunde vom 28. März 1363, wonach
Wernher Glunsing, Schullheiss zu Brugg, «an der hocherbornen fiirstinnen slat, miner
genedigen frowen Yrowen Agnesen wilent kunigin ze Ungarn» eine gerichtliche
Fertigung vornimmt. II. v. Liebenau sprach 1866 die Vermutung aus (Arg. V S. 164

Note), Herzog Rudolf habe Brugg an Königin Agnes verpfändet. Durch die von ihm
später aufgefundene und hier erstmals nach seiner Copie abgedruckte Urkunde ist nun
das Verhältnis der Stadl Brugg zu Königin Agnes hinreichend aufgeklärt. H. von
Liebenau fand die Urkunde auf fol. 35 b und 36 a des Copialbuches der Minoriten zu

Königsfelden, das in Muri-Gries bei Bozen liegt. Er bemerkt zu der Urkunde u. a.

Folgendes:
«Dass Brugg sehr bald nach dem Ableben der Königin Agnes heimfiel, bezeugt

ein auf fol. 16 u. 17 des gleichen Copiale stehender Brief: 1365, proxima feria quinta
post S. Gregorii papae, Brugg: Heinrich Vinsler Schullheiss zu Brugg fertigt an der

hochgebornen Fürsten statt,, miner gnädigen herren der herlzogen von Oeslerrich dem
Hans Efllnger Burger ze Brugg Ankauf von 6 Viertel Kernen Zins.»

Brugg, Nov. 1898.
S. Hellberger.

19. Konrad Justingers Handschrift.
Unsere Überschrift ist zweideutig. Man kann dabei an die Schriflzüge Justingers

denken, oder aber an die Chronik, welcher er den Namen gegeben hat. Nun, es soll
eben auf beides hingewiesen werden.

Zunächst möchten wir ein Aulogr a p h Justingers vorführen. Nach einem
solchen war bis jetzt in Bern vergeblich gefahndet worden. Im ganzen Staatsarchiv

befindet sich kein einziges Schriftstück, das von ihm unterzeichnet oder mit einem
«Ich Conral Juslinger» eingeleitet wäre. Im Frühling dieses Jahres stiess nun Herr
Staatsarchivar Dr. Türler in einem Bande alter Missiven aus dem Basler Staatsarchiv
auf eine von Justinger eigenhändig geschriebene Quittung, die er am 5. Februar 14'23

ausstellte, und worin er dem Rate von Basel den Empfang von 54 rhein. Gulden für
sein Leibgeding bescheinigte. (Über diese Leibrente s. G. Tobler: K. Juslinger,
Samml. bern. Biographien II, 44). Herr Türler pholograplherle die Quittung. Nach

dieser Photographie wurde die Reproduktion hergestellt, die unserm Aufsatz
beigegeben ist.
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Sehen wir uns die Handschrift Juslingers näher an und suchen wir ihre Eigentümlichkeiten

heraus, das, was ihr das Gepräge giebl und sie ganz speziell als Juslingers eigene
Schrift stempelt, mit andern Worten : die graphischen Idiotismen. Die genaue Kenntnis
derselben ist unbedingt notwendig, wollen wir bei spätem Handschriftenvergleichungen
eine sichere Operationsbasis haben. Es ist dies zwar leichler gesagt als gelhan. Auf
den ersten Blick fällt uns nichts besonderes auf an den Schriflzügen Juslingers. Wir
haben eine Schrift vor uns, wie noch viele aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts.
Bemerken wollen wir gleich, dass sie sehr leserlich ist; wenn sie auch als etwas
gedrängt bezeichnet werden inuss, so heben sich die einzelnen Wörter doch genügend von
einander ab. Zu ihrer Deutlichkeit trägt neben dem Umstände, dass der Schreiber von
den Abkürzungen nur einen bescheidenen Gebrauch macht, besonders die Regelmässigkeit

der Buchstaben bei, die am Schlüsse der Wörter ebenso sorgfältig gebildet sind als
am Anfang. Die Zeilen laufen gerade und parallel, und selten berühren sich die
langen Buchstaben zweier Linien. Die Buchstaben sind einfach gebildet; aber bei aller
Einfachheit finden wir eine grosse Mannigfaltigkeit in den Formen. So tritt z. B. der
Buchstabe r, die Abkürzung nicht gerechnet, in dreierlei Gestalt auf (Zeile 3 : vier,

der, 1: brief); e hat eine Nebenform, die aus gebrochenen Linien besteht (4: ze,
worenl); der Doppelgänger von r hat etwelche Ähnlichkeil mit dem b (6: vmb). Wir
heben ferner hervor, dass die meisten Buchslabenenden wie abgeschnitten aussehen;
am auffälligsten ist dies bei in, n, e, i, l (s. auch 8: ze, 1: J und s in dem Worte
Justinger). Hinwiederum hat der Schreiber die Eigenart, beim ersten Strich der m,
t>, z, Ii. Ii oft bogenförmig anzusetzen; auch verlängert er gerne den obern Teil seiner
f und s durch einen Haarstrich, der gewöhnlich hakenförmig zurückgebogen in den
nachfolgenden Buchstaben übergeht. Ein ähnliches Häkchen treffen wir auch beim
grossen G an. Beim kleinen <j ist der Grundstrich nur in wenig Wörtern mit einer
Schleife versehen; meistens ist es ein feiner Strich, der in einem spitzen Winkel
gegen die Linie gezogen wird. Den Querstrich am t versieht er manchmal mit einem
senkrechten Strichlein. Die i-Punkte, wo solche vorhanden sind, stehen oft über dem
folgenden Buchslaben (4: libgedinge); statt des Punktes verwendet er hie und da ein
Büglein (1: Justinger, G: briefs), das er, nur mit etwas mehr Druck, bisweilen auch
über u setzt (10: geburl). Meistens aber ist dieser Buchstabe ohne Zeichen (6: quit, 11 :

vierhundert). Der Punkt dient unserm Schreiber zur Bezeichnung des il (1 : für-
sichligcn, 10: fünfte, 11: drü). Sehen wir uns noch die Abkürzungen an. Der Strich,
der ein m oder die Silbe ant bedeutet, ist etwas gebogen und beginnt mit einem
Böglein oder einem Häkchen. Die abgekürzte Silbe er bildet beim 4. Wort, burgor,
ein Dreieck; alle Abkürzungen am Ende eines Wortes tendieren gegen diese Form
(2: Burgermeister, 10: man), die auffallend häufig in Juslingers Schriftzügen uns
entgegentritt.

Das alles sind nun Kleinigkeiten; aber eben in Kleinigkeiten kommt das
Individuelle am besten zum Ausdruck, so auch in der Schrift. Die graphischen Idiotismen,
a"f die es uns vor allem ankommt, lassen sich nirgends anders suchen, namentlich nicht
tai einem Autograph, das aus einer Zelt stammt, wo so viele Schriften einander so
verzweifelt ähnlich sind.
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Konrad Juslinger, der Schreiber, kommt in einer Reihe von Urkunden als Zeuge

vor. Es ist anzunehmen, dass er die betreuenden Aktenstücke auch selbt geschrieben
hat. Eine vorgenommene Yergleichung ergab die Richtigkeit dieser Vermutung. Es

hätte indessen keinen Zweck, alle diese Urkunden hervorzunehmen ; wir erwähnen

ihrer nur drei : die eine aus dem Jahre 1392, Okt. 9 (Fach Stift), die andere von

1401, Okt. 31 (Fach Stift) und die dritte von 1414, St. Anloniustag (Fach Burgdorf).

Wir nehmen wieder die Basler-Quittung zur Hand. In ihrer achten Zeile stellt das

Wort «geschrifle», das «geschirfte» gelesen werden könnte; diese Verbindung ri ist

charakteristisch für Juslinger. In der ersten Urkunde ist « brief» wie «biref», in der

zweiten «schriber» wie «schirber» geschrieben. Die dritte Urkunde giebt uns ein

schönes Autograph Justingers. Sie ist ausgestellt von «Johans von Schuphon, wilenl

luppriesler ze Walkeringen, Peter von Krouchlal, schultheiz ze Berne, Imer von

Spiegelberg, edelknechl, schultheiz ze Sollotern, Johans von Müleron vnd Gonral

Justinger, burger ze Berne.« Justingers Siegel hängt daran. Da es unseres Wissens noch

nicht beachtet worden ist, so mag seine Beschreibung hier folgen. Als Wappen steht

in einem einfachen Schilde der obere Teil eines Tieres, das ein Pferd darstellen soll.

Die zum Teil beschädigte Umschrift lautet: *J*S CV [NRAD1] DCI IVSTI(N) GER.

Vielleicht gelingt es einmal mit Hilfe des Wappens, die verwandschaftlichen Beziehungen

Juslingers und somit seine Herkunft näher zu bestimmen. G. Tobler vermutet, er

stamme aus der Rheingegend, (Festschrift, Bern 1891: Die Chronisten und Geschichl-

schreiber des allen Bern, S. 11). Das Geschlecht war in der That in Deutschland

vertreten; im Fürstenbergischen Urkundenbuch II, 44 erscheint ein Heinrich der Justinger
von Rotwil in einer Urkunde vom 4. Juli 1311 (Gef. Mitteilung von Hrn. Staalsarchivar

Dr. Türler).
Es ist bekannt, dass Konrad Juslingers Bruder,

Werner, auch Schreiber war. Die Schriften der beiden

Brüder sehen zum verwechseln gleich aus. Indessen ist

diejenige Werners unruhiger, d.h. nicht so regelmässig;

ferner sind die Zeilen onduliert, die Wörter gehen auf und

ab. Ein wesentlicher Unterschied besieht auch darin, dass

die Buchstaben am Ende des Wortes gewöhnlich kleiner
sind als am Anfang, was bei Konrad J. höchst selten und

nie in auffalliger Weise vorkommt. (S. Fach Stift,
Urkunde von 1405, Montag vor Michaeli, wo unter den Zeugen

genannt werden: Heinrich Gruber, Stadtschreiber und Werner Justinger, Unterschreiber.)
Wenn wir mit Juslingers Autograph in der Hand einen Gang durch das

Kanzleigewölbe des bernischen Staatsarchivs machen, so begegnen uns die Schriftzüge, so zu

sagen, auf Schritt und Tritt. Die Vermutung, Juslinger sei auf der Slaatskanzlei

beschäftigt gewesen (Tobler, a. a. 0.), findet ihre glänzende Bestätigung. So ist das

Udelbucli, dessen Entstehung ins Jahr 1390 gesetzt wird1), von Juslinger angelegt

§:
4v-1

') Über die Datierung des Udelbuelies s. Dr. F. E. Welti: Die Tellbücber der Stadt Bern

aus dem Jahre 1389, S. 190.



worden. Wir haben also hier seine erste in amtlichem Auftrage ausgeführte Arbeil
vor uns. Dass man sie ihm, einem Fremden, anvertraute — 1389 war er noch nicht
in Bern — gereicht ihm zur Ehre ; sicher wird er sich als besonders befähigt dazu

haben ausweisen können. Das IJdelbueh hat kein besonderes Titelblatt; es beginnt
einfach und schlicht: «D/s ist der Bürger vdelbuch jn allen vier vierteilen ze Berne.«
Dann folgt auf 460 l'ergamentseilen ') ein nach Vierteln und Gassen geordnetes
Verzeichnis sämtlicher Bürger Berns, die einen Udel zu verzeichnen haben. Zwischen
den einzelnen Namen, resp. Häusern, war ursprünglich ein grösserer Raum gelassen
worden für spätere Eintragungen. Eine solche ist z. B. die auf Seite 448 geschriebene
Notiz: Cunral Justinger Stattschriher ze Berne ist burger vnd hat edel v/f einem viertel
der Schüre Enlz Matters zwüschent h. Zigerlin vnd Dietrich Wissen.» Diese nicht
von Justingers Hand gemachte Eintragung muss aus dem Jahre 1400 sein ; denn nur
in diesem Jahre war Konrad Justinger nachweisbar Sladtschreiber von Bern.8)

Wir erwähnten Justingers Ersllingsarbeit in Bern, das Verzeichnis der Bürger
dieser Stadt. Seine letzte ist ein Verzeichnis ihrer Freiheiten im sog. Freiheitenbuch,
welches er anfangs September 1430 begann und Mitte Juli 1431 beendigte. Auf 460
ziemlich eng beschriebenen Gross-Folioseiten giebl Justinger eine Kopie aller wichtigen
Urkunden, welche die Stadt Bern betreffen, anhebend bei der llandvesle von 1218 bis

zum Jahr 1430. Es sind 269 «Briefe», zu welchen er auf den ersten Blättern ein
Register zusammengestellt hat. Die sehr grossen und schönen Pergamenlblälter bilden
Lagen (cahiers) von je 12 Blättern; jede Lage trägt auf der letzten Seite eine
Signatur: primus, secundus, tertius, quartus etc. Die Blätter sind numeriert. Die letzte
von Justinger geschriebene Blattzahl ist GG. xxxj; das Blatt ist aber von einer andern
Hand beschrieben worden. Auf der ersten Seite des Freiheilenbuches lesen wir:

«In nomine palris et filii et spiritus sancti amen.

Dis ist die Tafel vber dis Büch daz man einen jeglichen Brief vindet bi der zal der
Bieller.» Am Bande steht mit roter Tinte geschrieben: «Anno dm M. cccc. Tricesimo

tnfra ottavam beate vrene inceptus est hber iste et ßnitus in medio Julij Anno dm. M.
cccc. xxxj.»

Die letzten «Briefe», die Justinger eingetragen, sind folgende:
«Daz der Bischof von losen sinen gunst vnd willen darzfi git, daz man ein

Oüwes münsler vnd ein nüw lülsch luis buwel vnd witret vnd besletigot daz

die vherkomnuss zwüschent dein lülschen orden vnd der Slat Berne von dez

"uwen buwes wegen der lütkilchen vnd von der Stiftung nüwer pfrunden vnd weltlicher
kapplan (1. Mai 1427) am GG. xxvi. blat.

Aber ein vberkomnuss mit dem lülschen orden vmb daz Ruwenlal vnd wie

') Die 230 Blätter sind in Lagen von je 6 Bogen eingebunden. Jede Lage ist unten auf der ersten

^
,e mit einer römischen Ziffer, die als Signatur dient, versehen: I (Seite 1—24), II (25 — 44; 2 leere
herausgeschnitten), III (45—48) u. s. f. Die letzte Lage, XXI, umtasst die Seiten 459—472; hier fehlt

''ss 1. BI., das leer war.
2) Justinger ist der Nachfolger des Johann von Kiental, der noch 1399 Stadtschreiber war.

Man kennt bis jetzt nur eine einzige Urkunde, in welcher er als «Stattschriber ze Berne» erscheint
('ach Burgdorf, 1400, Januar 7). Auf ihn folgte ileinzmann Gruber schon im nämlichen Jahr (Urk.
v°rn 25. Okt. 1400. — Get'. Mitteilung von Hrn. Staatsarchivar Dr. Türler).
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mengen priesler si ze Berne jn der lût kitchen haben sollen vnd von dem alten
lutschen huse (1. Mai 1427) am CG. xxviij. blat.

Daz die Stat von Berne ze erblechen hat Claus Krumen ein moss genempl vlzen
malt gelegen jm vorst (1. April 1428). Daz der marschalck von Bappenheim sich ver-
sünet hat mit der Stat von Berne von Gerungs wegen von Lengsingen (27. Dezember

1430) am CC. xxx. blat.«
Die chronologische Reihenfolge ist bei den letzten Urkunden nicht streng inne

gehalten worden, auch liess Justinger gegen den Schluss hie und da mehrere Blätter leer.
Die Lücken sind von einer spätem Hand ausgefüllt worden.

Dass Konrad Justinger das Udelbucli und das Freiheitenbuch angelegt hat, erfahren
wir erst jetzt, und die Autorschaft einer dritten, ebenfalls im Dienste Berns
unternommenen Arbeit, wir meinen die Studichronik, sprach man ihm geradezu ab. Das

Freiheitenbuch wurde sogar hervorgeholt, um dem Chronisten ein ganzes Sündenregister

von Unterlassungen vorzuhalten (Stürler-Berger, S. 82 IT.). Fürwahr, ein
verkannter Mann! Wie nennt ihn schon Tscliachtlan? «Einen armen Mann, derselben stat

Bern unterlenigen.» Slürler, der seiner Zeit Juslinger mit Keulenschlägen traktierte
— er hat dann später zugegeben, dass er in seiner Behandlung zu weil gegangen —
schrieb die Anlage des Freiheitenbuches dem damaligen Stadlschreiber Heinrich von

Speichingen zu und war auch geneigt, diesen als Verfasser der sog. Justingerchronik
zu bezeichnen (Archiv für Schweiz. Gesch. X. 58, n.) Es ist noch in aller Erinnerung,
welchen Eindruck das posthume Werk des um die Geschichtsforschung hoch
verdienten bernischen Slaatsschreibers machte: Der Laupenkrieg 1339 und 1340. Kritische
Beleuchtung der Tradition von M. von Slürler. Herausgegeben von G. Berger,
Staalsschreiber. Bern 1890.') Die Anfiihrerschafl des Rudolf von Erlach bei Laupen
mit den Urkunden im Widerspruch Die Abfassung der Berner Chronik durch Justinger
ebenfalls nicht urkundlich belegbar Das waren die zwei Hauptergebnisse der Sliirler-
schen Krilik. Für Rud. von Erlach als Anführer verwendete sich E. Blösch (Rud. von
Erlach bei Laupen. Eine Antwort. Bern 1890). Für Konrad Justinger als Verfasser

der Sladlchronik trat G. Tobler in seiner schon citierten Arbeit über die Chronisten
des alten Bern ein. Er sagt u. a. (S. 13)

«Vor allem aber bewegt uns folgender Grund, an der Authentizität von Juslingers
Geschichtswerk festzuhalten: In der Seckeimeisterrechnung des Bernhard Balmer von
1430 lindet sich der Eintrag: «denne Feller um das buch die cronik zu beschlan,
15 ß. » Vom Jahre 1420 meldet uns die Chronik den Ratsbeschluss, wonach eine
amtliche Geschichte angefertigt werden soll, zehn Jahre später wird auf Staatskosten

die Chronik — also eine dem Staate gehörende, amtliche — eingebunden: hiedurch
findet doch der chronikalische Vorberichl die wünschenswerteste Bestätigung, und so

wird man auch die weitere Angabe desselben, Justinger sei der Verfasser, nicht in
Zweifel zielten können.

«Noch auf einen andern Punkt wollen wir aufmerksam machen. Es ist doch ein

eigentümliches Zusammentreffen, dass in demjenigen Jahre, als die «Chronik einge-

*) Vgl. die ausführliche Besprechung in der Neuen Zürcher Zeitung. 1890. No. 257.
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bunden» wurde, das sogenannte Freiheitenbuch angelegt wird, d. h. eine Kopie der

wichtigem Bern betreffenden Urkunden. Wir wollen durchaus nicht behaupten, dass

Justinger nach Vollendung der Chronik sich dieser neuen Arbeit unterzogen habe,

möglicherweise aber legte die Chronik den Behörden den Wunsch nach dem Besitz

einer leicht zugänglichen Sammlung der bedeutenden Bünde und Verträge nahe. Wird
dies zugegeben, so findet die sonst auffallende Erscheinung eine befriedigende Erklärung,
dass Justinger viele im Freiheitenbuche kopierte wichtige Urkunden nicht benutzt hat.
Als er seine Chronik schrieb, bestand eben dieses so bequeme Buch nicht, er musste
sich noch «in der stal kislen» umsehen, wobei ihm manches wertvolle und aufschlussreiche

Schriftstück enlgieng. Auch stimmt der Schriflcharakler des Freiheitenbuches
im Allgemeinen mit demjenigen von drei uns noch erhaltenen Blättern einer Justinger-
Pergamenthandschrift überein, allerdings ohne mit demselben identisch zu sein.

Möglicherweise sind dies die einzigen Überreste des Originals ; in jedem Falle liefern
uns diese werlvollen Blätter einen neuen Beweis für das Alter der Justingerchronik,
und so steht es für uns fest, dass die Tradition wieder einmal einen Sieg über die
Kritik davongetragen hat.»

Die Konjekturen Toblers über das Verhältnis Juslingers zum Freiheitenbuch
erweisen sich demnach als durchaus zutreffend. Wir wissen jetzt, in welchem engen
Zusammenhang das Freiheilenbuch zur Chronik Justingers steht. Wie verhält es sich
aber mit den 3 Pergamentblättern, die «möglicherweise die einzigen Überreste des

Originals sind»? Sluder, der Herausgeber Justingers, sagt auf Seile VII seiner
Einleitung: «Sie befanden sich in dem Nachlasse des Herrn Prof. J. B. Wyss vor, und sind

von dem Sohn desselben der Bibliothek überlassen und in die von Herrn von Sliirler
geschenkte Abschrift der Winterlhurer Handschrift eingelegt worden.» Wir haben sie

also auf der Berner Stadtbibliothek zu suchen.

Ehe wir uns diese Blätter näher ansehen, wollen wir einen Blick in einen alten
Band werfen, der als Urbar des Hauses Oesterreich im Kalatag der Handschriften zur
Schweizergeschichte eingetragen ist (Mss. Bist. Ilelv. VI, 75). Dieser Band besteht aus
14 Cahiers. Mit Ausnahme des letzten sind sämtliche aus Pergament. Die 12 ersten
sind rechts oben mit einer arabischen Ziffer versehen, über welcher die abgekürzte
Silbe -us steht primus, secundus etc.). Die Ziffern sind sehr alt, offenbar gleichzeitig

mit der Schrift und rühren wohl von dem Ordner des Urbars her. Wir sagen
absichtlich nicht, von dem Schreiber; denn es sind ihrer mehr als ein halbes Dutzend,
die das Urbar zusammengeschrieben haben. Das Auseinanderhalten dieser Schriften, die
einander sehr ähnlich sind, ist äusserst schwierig. Die Sammlung wird wohl von einem
Notar und seinen Gehülfen angelegt worden sein. Sei dem, wie ihm wolle ; uns
interessiert der Band, weil wir darinnen an drei Orlen die Schriftzüge Juslingers finden,
Wenn auch nicht so schön wie im Udelbuch und im Freiheitenbuch.

Von Juslingers Hand ist der Anfang des Urbars geschrieben : «(D)Is sint die

Bülte, Sture, Nutze vnd Recht, die die hertzogen von oslerich, ]j die lanlgrafen sint, in

°bren Elsas liant oder haben sullent in dem || ample vnd in der Slat ze Einsichshein
an die dorfern die hie nach || geslribn (sic) slant. » Auf Seite 17 beginnt das «

Officium Daltenried »; die Fortsetzung auf Seile 21 ist von einer andern Hand. Juslingers
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Schrift begegnet uns wieder auf S. 33—50 (— 3. Gallier: Seckingen und Frickgau)
und dann noch einmal S. 201—218 (— 11. Cahier: Grafschaft zu Friedeberg).

Kehren wir nun zu unsern 3 Pergamenlblältern zurück. Dass sie Bestandteile
einer wertvollen Handschrift waren, ist zweifelsohne; denn sämtliche andern Justinger-
handschriften sind bloss auf Papier geschrieben. Als älteste gilt die sog. Winterthurer-
Handschrifl. Slaatsschreiber M. v. Slürler liess diese kopieren; es war im Jahr 1857,
also nachdem er seine kritischen Bedenken gegen Justingers Autorschaft geäussert und

aufs Papier gebracht. Das von ihm verfasste Vorwort zu dieser Kopie schliesst mit dein

bezeichnenden Satz: «Hierdurch wird die Berechtigung, Justingers Autorschaft deshalb

in Zweifel zu ziehen, weil sein Name erst in den Abschriften des 16. Jahrhunderts

regelmässig vorkömmt, bedeutend erschüttert. — Bern, den 20. September 1857. —
M. v. Stürler, Staatsschreiber.» Dieser Kopie wurden die drei Perganientbläller
beigebunden. Es sind die Blätter xxxij, xxxiij, xl. (S. Studer, Einl. VI, n.) Von Blatt 33

ist der untere Teil abgeschnitten.
Eine genaue, eingehende Vergleichung der Basler-Quitlung mit diesen Fragmenten

ergiebt als ganz sicheres Resultat, dass die Chronik, zu der die drei Pergamentblätter
gehörten, von Konrad Justinger eigenhändig geschrieben worden ist. Wir haben also

wirklich, wie Tobler vermutete, Ueberreste des Originals vor uns. ') Habent sua fata

libelli. Dass die Schrift grösser und sorgfältiger als diejenige der Quittung ist, rührt
von der verschiedenen Bestimmung der beiden Schriftstücke her. Damit aber jedermann

sich überzeugen könne, dass sie von der nämlichen Hand sind, geben wir eine

Reproduktion der untern Hälfte von Bl. 40 a nach einer Photographie, die Hr. Slaals-

archivar Dr. Türler herzustellen die Güte halte.
Man trete mit den oben zusammengestellten graphischen Idiotismen an die Schrift

der 3 Pergamentblätter und vergleiche z. B.

In der Quittung In der Chronik
a) die Buchstabenformen:

Zeile 3 : vier, 4 : der, 1 : brief,
2 : gnädigen, 8 : ze ende, 4 : worent,
2 : rnd, 9 ; rmb, 8 : im-, 6 : rnib,
5 : Basel, 3 : vergangen,
2 : frezalt, 6 : Briefs,
2 : der, 10 : do, 6 : briefs,
6 : traft, 6 : Aontmen,
7 : Cüntzman zem Lu/'le,

10 : Aglen, 1 : Bern,
9 : Geben, 3 : /tinscher
2 : Slat, il ; 'fusent,

Zeile 9: ir, 13: aber, 1: Aber,
6: die ze, 12: bessren, 10: weren,
1 : ron, 7 : ron, 8 : ron, 4 : rnd,
1 : ansprachen, 4 : sprachen,

12: vterfaren, 10: 6ill(ich),
3: der, 14: daz, 2: Silbers,

13: Are in, 15: betriegle,
14 : sitzen, 7 : /"röind,
6: Antwurlent, 6: Bürger,
1 : Graf, 10 : Beeilt,
4 : Slat, 5 : 7'huno;

') Tobler bezeichnete den Schrifteharakter der Blätter als ähnlich mit demjenigen des

Freiheitenbuches, ohne mit demselben identisch zu sein (s. oben) Beim nochmaligen Augenschein
überzeugte. er sich jedoch, dass beide Schriften von der gleichen Hand sind.
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I. Quittung des K. Justinger für den Empfang seiner Leibrente, 5. Febr. 1423.
H. Untere Hälfte von BL. XL'1 d;r Chronik des iL Justinger (vgl. od. Sluder, S. 77/78J.
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b) die bogenförmigen Wortanstriche:
3 : mir vf, 4 : ze worent, 8 : vnd vmbillich, 5 : wegen,

2: Basel, 2: Rale, 7: von Bern, 6: ze Burger;

c) die Endstriche:
1 : die, 5 : min, 4 : ze, 1 : die, 1 : von, 8 : ze,

1 : Justinger, 2 : Jm,

10 : an, 4 : lieben Frowen, 14 : man, 9 : Ansprachen,

7: gebellen, minen 2: von, 12: wollen bessren;

d) die Buchstaben-Verlängerungen, Häkchen:
1 : fürsichtigen, 9 : Geben, 3 : si, 1 : so, 1 : Graf, 2 u. 10 : so,

10 : fiin/le, 4 ; ver/allen, 14 : /'riden sitzen,
2 : (/nedijen, 6 : lidi#, 3 : //eben, 15 : bekriegte,

10: tag, 9: jetan. 2: Ludwig, 11: vergessen,
8 : gesc/irifte, 9 : /<aben ;

e) die Zeichen und Abkürzungen:
a Fehlen der i-Punkle :

1 ; die wisen, 5: sprich ich, 1, 2, 3, 6: die, 14: sitzen liesse;
(i i-Punkle "

1 : Justinger, 6: briefs, 5: silier, 8: mit;
y " als u-Zeichen :

10: gehurt, 1: Justinger, 6: Anlwurlent;
ô u ohne Zeichen:

1: burger, 3: guldin, 6: Burger, 14: durch;
e i-Punkte als ü-Zeichen:

10: fünfte, 1: fürsichtigen, 2: drühunderl, 8: nül;
Ç Striche als Abkürzungen :

10: ina(n), 2: Burg(er)iueisl(er), 13: wise(h), 9: enb(er)n,

Hier anschliessend bemerken wir gleich, dass die Neigung des Schreibers mit
seinen Federzügen Dreiecke zu bilden ebenfalls deutlieh zu Tage tritt. Vgl. Z. 6 :

Anlwurlent, 8: rnd, 11: vergessen etc. Die Belege für die Übereinstimmung der
beiden Schriften Hessen sich mit Leichtigkeit vermehren, besonders, wenn die andern

Blätter noch herbeigezogen würden. Da sähen wir z. B. auf Bl. 40 b, Z. 1 die schon

erwähnte eigentümliche Verbindung des geraden r mit i, die zu der Lesung ir (statt ri)
verleiten könnte (geschr/ben). Auch lielo es uns auf, dass die Ausdrücke «obgenanl»
und «vorgenanl» mit dem gleichen «angelartigen» Abkürzungsstrich wie in der Quittung
vorkommen.

Alle diese Erscheinungen sind uns ein Beweis, dass beide Schriftstücke vom
gleichen Schreiber herrühren, oder mit andern Worten: dass Justinger die Chronik,
die seinen Namen trägt, wirklich auch geschrieben hat.

Die Fragmente geben uns indessen nicht bloss den Beweis für die Autorschaft

•histingers, sondern sie liefern zugleich einen willkommenen Beitrag zur Textkritik der
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Justinger'sehen Chronik. Wir lassen zu diesem Zweck Blatt XLb des Originals wort-

und zeilengetreu folgen.

il disen antworten allen als si dauor gescliriben stant die obgen

||||||? herren nil benllgte vnd wollen solich gemein geliclt Recht von
"^v<^ jnen nit vfnemen vnd sliigen solich Recht erbieten alles von

handen vnd spräche durlich Si wollen gehept haben daz die

von Berne alles daz leten daz an si mülotinl vnd das och daz 5

förderlichen beschehe vnd hüben die vorgen herren an vnd

spotlotenl der von Bern vnd sprachen Si hellen ielz ein gros
loch jn der von Berne friheit gebrochen vnd durch ir keiserliche
brief einen schrantz gezorret da mitte daz die von Berne

von handen gelassen hatten die vorgen drye von Erlach 10

die jn ir Stat gezogen warenl vnd ir burg(er) worden wäret
vnd ouch darumb wond die von Berne sich gerne verbünde

betten gegen dem grafen von kyburg daz si keinen burger

von sinem lande vf ein genempl zile nit nemen sollen noch

jnn da mitte jn kein wise bekiunberen. Vnd alsus mit solicite 15

gnfig tfln vnd erbieten zem Rechten wo daz billich beschn

solte die obgën von Berne durch frides vnd nutzes willen
dez gemeinen landes daz si do an sahen vnd den gemeinen

nutzze gern gefördert hetten vnd daz arme löte bi huse

vnd bi hof beliben weren. sich die selben von Bern so vast 20

gediemüligol hatten daz die obgen ir vigende vnd alle

der von Berne vmbsässen vnd nachgeburen der von Bern

spotlotenl Also daz ein gemein sprich wort wart jm
lande allenthalben wo deheiner von Berne durch siner

not willen hin reit oder gieng daz man zu jm sprach 25

Bislu von Bern so tuck dich vnd laz vber gan Solichen

vnd dez gelich spottes die von Berne heimlich vnd offenl

gar vil erlitten. Daz sie alles vber sahen durch dez besten wille
wond si lang zit vnd meng jar grossen krieg gehept hatte

vnd sich krieges genietet hatten.»

Der eben mitgeteilte Abschnitt entspricht S. 78 (Z. 8—31) und 79 (Z. 1—5)
der Sluder'schen Ausgabe von Justingers Chronik. Wie verhalten sich nun die noch

vorhandenen Kopien zu dem Original? Geben sie uns einen zuverlässigen Text, oder

baben sie ihn verkürzt oder vielleicht sogar erweitert Beginnen wir mit den uns

bekannten Kopien aus dem A V. Jahrhundert.
1. Die Handschrift von Kaltschmid (Bibliothek der ökonomischen Gesellschaft in

Freiburg, sign. I). 1391. — s. Anz. f. Schweiz. Gesch. 1885, S. 385, 461 ; 1886, S. 13.)
Nach Baron Zurlauben soll diese Abschrift aus dein Jahr 1433 stammen. Sie ist im
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Anzeiger für Schweiz. Geschichte von Herrn Staatsarchiv;^ Dr. Th. von Liebenau

eingehend beschrieben worden mit Hervorhebung der Abweichungen von dem Texte, den

Prof. Studer seiner Ausgabe zu Grunde legte. Wir entnehmen dem lerzeichnis der

Varianten (Anz. 1885. S. 386), dass in der Kallschinid'schen Kopie die letzte Zeile des

Originals «vnd sich krieges genietet hatten» ausgelassen ist.

2. Die Hilf'sehe Kopie von 1464 (früher in Spiez, jetzt im Staatsarchiv Bern). Prof.

Studer hat sie in seiner Einleitung als Cod. Sp. bezeichnet, aber bei den \arianlen

nicht berücksichtigt, da ihm die Abschrift zu liederlich vorkam. Mit einigem Recht,

wie wir uns gleich überzeugen können. Z. 2 isl wiedergegeben : «sölich gemein glich

gericht nil hallen noch von jnen vff nemen.» Z. 11: >vnd ir burger worden warenl»

ist ausgelassen ; die Schlusszeile fehlt.
3. Die Riffsehe Kopie von 1467 (Bibl. der ökon. Gesellschaft in Freiburg, sign.

Mss. D, 402). Sie isl ebenfalls von Hrn. Staatsarchivar Dr. Th. v. Liebenau mit der

Sluder'schen Ausgabe Justingers genau verglichen worden und als eine unvollständige

Handschrift erkannt worden, die aber immerhin noch einige werlvolle Lesearten zu

Justinger bietet (s. Anz. 1886 : S. 15 IT.). Zu unserin Abschnitt finden wir keine

Variante verzeichnet; indessen lesen wir, dass Gap. 116—122 zusammengezogen sind.

Diese stehen im Original auf Bl. XXXII u. XXXIII unverkürzt, in dem Umfange der

neuen Ausgabe Justingers.
4. Die Winterthurer Handschrill (Sladlbibliolhek Winlerlhur; s. Studer Einl. V).

Sie ist undatiert, gehört aber unzweifelhaft ins XV. Jahrhunderl. Prof. Studer hat sie

seiner Ausgabe zu Grunde gelegt, weil ihr Text, nach seiner Ansicht, die alle

Rechtschreibung am treusten wiedergibt. Auch diese weicht vom Original ab und zwar in

folgenden Stellen :

1) Z. 2 : vnd wollen solich gemein gelich Recht von jnen nit vfnemen.

Cod. W (Studer, Z. 9) solich gemein gelich recht nil hallen noch inen
ufnemen.

2) Z. 12: darurnb wond die von Berne sich gerne verbunden.
Cod. W (Studer, Z. 19) von Berne sich verbunden.

3) Z. 24: wo deheiner von Berne durch siner not willen hin reit.
Cod. W-: wo deheiner wnz von Berne durch siner not (Studer 31).

4) Z. 30: und sich krieges genietet hallen.
Cod. W — fehlt — (Studer, 4).

Dagegen stimmt Cod. W. mit einer Stelle des Originals überein, wo ein Subjekt

ausgelassen worden isl: Z. 5 (Studer, 3, 12): daz die von Berne alles daz lelen daz

[si] an si mütotint.
Unsere Textvergleichung ergiebt somit, dass von den Abschriften aus dem XV.

Jahrhundert keine dem Original genau entspricht; sämtliche geben uns einen mehr oder

weniger verkürzten Text.
Von den spätem Kopien erwähnen wir bloss zwei :

1. Die Kopie des Michael Stettier, des bekannten bernischen Chronikschreibers,
aus dem Jahre 1605. Sie befindet sich auf der bern. Sladtblibliolhek und trägt die
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wird sie als Cod. A unter den Varianten angeführt.
2. Die Kopie des Hieronymus Steltier, Sohn des Vorgenannten, aus dein Jahre

1648. Sie wird ebenfalls auf der bern. Stadlbibliothek aufbewahrt (Mss. Hist, llelv. 1,

54) und ist von Prof. Sluder als Cod. Ii. bezeichnet worden.

Ihr Verhältnis zu dem mitgeteilten Abschnitt des Originals ersieht man aus

folgender Zusammenstellung :

Justinger. Cod. A. Cod. Ii.
Z. 1 dauor dauor hieuor

1/2 — die obgen. herren nil benligle sich die o. Ii. nit beniiglen
4 vnd sprachen durlich vnd sprachen diillich
5 < das (hellen, dz sy an sy das thelend, was sy an sy

5/6 vnd das och daz förderlichen vnd dass das auch förderlich.
6 die vorgen(anlen) die vorbenennten

10 — die vorgen. drye von Erlach die vorg. drey Man von E.

12 < darumb wan darumb, weil
14 vf ein geneinpl zile vff ein genanntes Zil
21 daz die obgen. spottetenl dessen die obgen.
24 wo deheiner von Berne da einer von Bern

24/25 durch siner not willen umb syner nolh willen
26 — Bislu von Bern so so demütigest du dich gern,

tuck dich vnd laz vber gan duck dich, lass vber gahn
29 wond si < wann si dann si

30 sich krieges genietet sich kriegens genietet.

Wir sehen hieraus, dass Cod. A genau mit dem Original übereinstimmt, sogar in
der altertümlichen Orthographie. Die Konjunktion «wond» ist durch «wan» ersetzt
worden; indessen ist diese Form für uns ebenfalls veraltet. Die Korrektur des oben

erwähnten Fehlers war eine für den denkenden Kopisten notwendige Abweichung. Aber
auch Cod. 13 stimmt, wenn nicht in der Schreibweise, so doch im Ausdruck mit dem

Original überein. Hier geht der Kopist darauf aus, den allen Text «zeitgemäss»
umzuformen. Er operiert dabei nicht immer glücklich (s. dütlich — durlieh). Hie und
da nimmt er seine Zuflucht zu Einschiebungen; diese sind aber sämtlich erklärender
Art. Eine Durchsicht der Varianten bei Studer zeigt uns das gleiche Verhältnis zwischen
A und 13. (S. Einl. VIII, Text: 38 (13), 62 (3), 73 (27), 74 (11), 86 (25), 92 (6),
140 (3), 140 (3), 143 (26), 180 (20), 190 (10), 203 (2), 229 (27).

Michael Slettler und sein Sohn Hieronymus haben offenbar die gleiche VorInge
abgeschrieben. Diese Vorlage kann aber keine andere gewesen sein, als das Original
von Konrad Justingers Chronik seihst. Warum sollte die alle amtliche Stadtchronik
dem Chorgerichtsschreiber Michael Slettler nicht zugänglich gewesen sein? Wir wissen
ja, dass er mehrere von den auf der Kanzlei aufbewahrten Chroniken abschrieb.
(S. Toblor, die historiographische Thäligkeit Michael Stettiers. Anz. f. Schweiz. Gesch.

1888, S. 199 und Berner Festschrift 1891). Seiner Thäligkeit als Kopist haben wir
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es auch zu verdanken, dass derjenige Teil der Anshelm'schen Chronik, der die Jahre

1526—1586 umfasst, nicht vollständig zu Grunde gegangen ist. Dass die beiden

Stettier wirklich das Original vor sich gehabt, geht aus der Yergleichung ihrer
Abschriften mit den übrigen Pergamentblällern zur Evidenz hervor.

Sluder hat S. 64, Zeile 20: «da waren gewesen.» Juslinger schrieb: «da

gewesen waren», ebenso A. und B. St. 65/3 u. 5 lesen wir, dass die von Solothurn
«einen rolhen (lecken uf ir jianer fürten». Der Ausdruck «flecken» ist unrichtig.
Justinger meldet von einein roten «flocken», d. i. ein Schwenkel1). So steht es auch

bei A. und B. Bei Sluder beginnt N. 116: «Darnach do nu die von sololorn».
Justinger und mit ihm übereinstimmend A und B haben bloss: «Do nu die von Solloiern».
In N. 118 (Daz Escite zerbrochen wart), die diesmal in der Sluder'schen Ausgabe

wörtlich gleich lautet wie bei Juslinger, hat Cod. A. die dritte Zeile (vnd was si Hobes

vnd giites funden) ausgelassen. Allein gerade dieser Lapsus spricht dafür, dass Michael

Slelller Juslingers Original vor sich hatte. Auch hier machen die ausgefallenen Worte
die dritte Zeile aus. Sie ist aber nur zur Hälfte ausgefüllt und wird vom Titel des folgenden
Abschnittes gleichsam verdeckt. Es ist daher sehr begreiflich, dass sie übersehen

werden konnte, zumal das Vorgehende auch an und für sich Sinn hat. Cod. B. hat

diese Lücke nicht; es ist demnach ausgeschlossen, dass ihm Cod. A. zur Vorlage
gedient hätte.

Den hohen Werl der Sletller'schen Handschriften hat Sluder auch richtig erkannt.
Sie zeichnen sich durch Genauigkeit und Vollständigkeit aus, sagt er, und übertreffen
darin noch die Winlerlhurer Handschrift. Daran anschliessend, macht er auf die

Merkwürdigkeit aufmerksam, dass beide den Justinger'schen Text mit dorn Jahre 1417

endigen lassen, so dass dadurch der Vermutung Baum gegeben wird, dasjenige, was

in andern Handschriften und im gedruckten Juslinger noch weiter folgt, sei erst später
der alten Stadlchronik einverleibt worden. (Arch. hist. Ver. Bern IV 4/11). Durch

unsere Hinweisung auf das Verhältnis der beiden Kopien zum Original hätte die von
Prof. Sluder ausgesprochene Vermutung—er teilt indessen diese Ansicht nicht — an

Wahrscheinlichkeil bedeutend zugenommen. Doch sehen wir uns die Sache etwas näher

an. Auf dem Titelblatt von Cod. B lesen wir :

«Jesu lehr meyn trost. 1648 | Berner-Chronic zusammen geläsen vnd be-

sehriben vss allen Scribenlen, den Archiven selbs, vnd dann dem angeben
glaubwürdiger ehrlicher lüten, durch Cflnrad Justinger, wyland der loblichen Statt Bern
Slaltschriber. Fallt in dem gemelten 1191. end endet sich in dem 1417. Jahr. ||

Nasci, laborare, mori». -— Seite 296 schliesst :

«Dass der Bapst gen Bern kam.
Also blieb der Papst darnach zü Constanlz bis zu vssgehudem Meyen, da fuhr er

von dannen gen Schaffhusen, von dannen durch Baden gen Bern.
Finis.

Dise, Herrn Cflnrad Justingers Bern-Chronic, habe ich zu endgemelter neben
Verrichtung mynes Landt-sehryber diensts auch anderer privat geschelTten vom anfang biss

') Die Schande eines verlorenen Banners bezahlte sich mit Zusetzung eines roten Schwenkeis.
E. v. Rodt, die Banner der Stadl und Landschaft Bern. Bern. Taschenbuch 1894, S. 6.
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zum end abgeschriben in nünlhalben lagen, nämlichen vom 28. Aprilis biss 6. Maij 1648.
— Hieronymus Sieller, Landlschryber zu Interlaken».

Von Cod. A isl leider das Tilelblall herausgescliiiillen worden. Auf Fol. 108 sieht:
«Das der Bapst gan Bern kam.

Allso blyb der Bapsl ze Costenlz vntz ze vssgendem Merlzen (sie), da fur er von
dannen gan Schaffhusen, von dannen durch Baden, gan Lenlzburg, da ward er empfangen
durch deren von Bern Bolten u. s. w. »

Hiezu bemerken wirl), dass die Handschrift, die sowohl A als B vorlag, mit den

Worten «durch Baden» wohl ein Ende halle, nicht aber einen Schluss. Hieronymus
Steltier behalf damit, dass er gemäss dem Titel «gen Bern» hinzufügte, während
Michael Steltier beim Worte «Baden» abbrach und später dann (Tinte und Feder

wechseln) nach dem Texte Schillings weiter fortfuhr. Was schliessen wir daraus?

Justingers eigenhändig geschriebene Chronik war in den Jahren 1605 und 1648 noch

vorhanden; aber es fehlten ihr die Schlussblätter. Das Aufhören von Cod. B beim
Jahr 1417 berechtigt uns also keineswegs zum Schlüsse, Konrad Justinger habe seine
Chronik nur bis zu jenem Jahre geführt.

In der Sluder'schen Ausgabe erscheint als letztes Kapitel N. 470 mit der
Überschrift: «Wenne der erst stein an daz münsler geleil wart» (1421, März 11.). Obschon

die Winterthurer Handschrift in ihrem Register als weiteres Kapitel: «Wenn der core

angevangen wart ze machen» angiebl und sämtliche Handschriften aus dem XV.
Jahrhundert damit schliessen, so weigerte sich die neuere Forschung, dieses Kapitel unserm
Justinger zuzuschreiben. Nun wissen wir, dass Konrad Justinger im Juli 1431 noch
in Bern war. Warum sollte er nicht auch den folgenden Abschnitt in seine Chronik
haben nachtragen können?2)

«Wenn der kor angefangen ward. (D)arnach vber ix jar do ward der kor
angefangen ze machen, do man zall von gottes gehurt M CCCC xxx jar vnd dass fundament
dess kores jn dass erlrich gesetzel vn darnach vber ein jar anno dni 1431 jar ze

meyen ward der kor an gehaben ob der erden vnd vff dass fundament gesetzt etc».

Ad. Fluri.

20. Das Adelsverzeichnis im Manifest Maximilians

vom 22. April 1499.

Das Manifest, welches Maximilian aus Anlass des Schwabenkrieges von Freiburg i/B.
aus am 22. April 1499 gegen die Eidgenossen erliess, enthält bekanntlich unter anderm
auch ein langes Verzeichnis aller der Adelsgeschlechter, welche durch die Eidgenossen
im Laufe der Zeit zum Abfall vom Reiche und vom Haus Oesterreich seien gezwungen
worden. Nun isl dieses Manifest in seinem vollen Wortlaut bis jetzt einzig aus Ans-
helms Bernerchronik bekannt3), und mit Recht bemerkt der Herausgeber dieses Werkes

') S. auch Studer, Seite 241.

2| Wir citieren nach der Riffsehen Handschrift von 1464, auf dem bern. Staatsarchiv.

3) S. Anaheim II 175—182 der neuen Ausgabe.



speziell zu diesem Adelsverzeichnis, dass manche Namen his zur Unkenntlichkeit
entstellt seien1). Das ganze Schriftstück ist jedoch auch in der Handschrift S. 2 der
vaterländischen Bibliothek in Basel erhalten, auf Bl. 427 b—432, und wenn wir diese

mit Anshelm vergleichen, so ist gerade das Adelsverzeichnis der einzige Teil des

Manifestes, in welchem die beiden Texte nicht völlig übereinstimmen2). Auch hier zwar
finden wir mehrere Namen au beiden Orten genau in derselben Weise entstellt —
also ein Zeichen, dass die Vorlage Anshelms mit derjenigen dieser Basler Ms. nahe

verwandt war. Im übrigen jedoch berichtigen und ergänzen sich die beiden Texte

gegenseitig, indem einzelne Namen nur bei Anshelm entstellt sind, oder auch gänzlich

fehlen, andere hingegen nur in der Basler Iis. So zwecklos es nun wäre, auf Grund

dieser letztern, bisher unbeachteten Hs. das ganze Manifest hier nochmals zu

veröffentlichen, so ist es den Benutzern von Anshelms Chronik vielleicht doch nicht ganz

unerwünscht, wenn wir wenigstens das Adelsverzeichnis hier folgen lassen.

Indem wir hiebei die Basler Iis. zu Grunde legen, unterscheiden wir durch
Klammern solche Namen, welche dort fehlen und einzig bei Anshelm sich finden, und

umgekehrt bezeichnen wir mit einem Sternchen alle Namen, welche Letzterer nicht
hat. Die nachweisbaren Entstellungen, welche unsere Iis. aufweist, berichtigen wir im
Texte und geben sie nur in den Anmerkungen; solche hingegen, welche Anshelm allein

hat, lassen wir unerwähnt. Wo aber dieser eine bessere Lesart bietet, wird er in den

Anmerkungen angeführt und mit A. bezeichnet und ebenso in allen irgendwie zweifelhaften

Fällen. Wo aber in den Anmerkungen auf S. verwiesen wird, ist immer das

Adelsverzeichnis bei Schilling dem Luzerner gemeint3), das jedoch mit dem vorliegenden
in keinerlei verwandtschaftlichem Zusammenhang zu stehen scheint.

Von den zweihundert Namen und darüber, welche das vorliegende Verzeichnis

enthält, lassen sich die meisten schon aus Stumpf, der auch ihre Wappen giebt,

genügend feststellen. Immerhin bleiben ihrer wohl zehn oder mehr, auf deren Berichtigung

ich verzichten muss. Unter den Grafen sind es diejenigen von Balm oder Balyn

(Baldern?), und wenn unter den Freiherren die von Samen aufgeführt werden, so sind bis

jetzt nur die Kellner von Samen nachgewiesen, aber keine Freiherren. Unter den

Edlen sodann dürfen wir zwar wohl Helmstorff, üfftringen und Alldorff lesen für
Heislab, Osstingen und Abdorff, wie unsere Hs. und Anshelm übereinstimmend haben.

Jedoch es bleiben immer noch die Beckle, Bettwissen, Schwannow, Wilspach (Wiellis-
pach?), Biniszhofen und Münchingen (Münsingen?), welche ebenfalls in beiden Texten
sich gleichlautend vorfinden, und für die ich keine genügende Erklärung weiss. Ferner
erscheint es fraglich ob Nuwise, Nuw Wöhningen und Eschgen zu lesen sei, wie

unsere Hs. hat, oder aber Nünwise, Niiwolfflngen und Eschikon, wie Anshelm liest. Ob

aber einzelne Irrtümer und Entstellungen nicht schon dem Urtexte anhafteten, das ist
eine Frage, welche erst durch dessen Aultindung zu lösen wäre.

.4. Bernoulli.

1) Anshelm II. S. 178, A. 8.
2) Vgl. Basler Hs. S. 2, Bl. 428 1)—430 mit Anshelm II 177—178.
8) 8. D. Sehillings d. Lnzerners Chronik, 8. 12—17.
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Die furstenthumb, qraffschafften und lender: Habspurg — l.enlzpurg— Kyburg1)
— Uechtland.

Graffen: Nuwenburg — Froburg — Arberg — Raperszwill— Balm2)— Rottenburg

— Sanagaza.

Item die frylierrcn: Graszberg — Wolbussen — zürn Türen -- Ringenberg —
Falckenslein — Bechburg — Buechegg — Spinlz — Grausen — Illingen — Raron —
Sennen von Münsingen — Wasserslellz — Legeren — Tegerfeldl — Busznang —
Berglen — Schwanden — Frydberg — Wedischwil — Eschibach8) — Schwartzenburg
— Frienstein — Hasenburg — Sirellingen — Signauw — Egerlten — Gösszken —

Ehlingen — Honberg — VVartta — Regensperg — Grunnenberg — Seidenburen —
Chrenckingen — Bichelsee4) — Cheniplen — Sarnen — Arburg — Sedorff.

Item von den edelluten: Ruszegg — Eriszwil r>) — Rhu Le -—- "TJericken ®) —
Flüenlren — LunckholFen — Hellingen — Rordorph — Mulinen7) — Sehen —- Clotlen

— Ghilchperg — Opfllcken — Atlickhussen — Wolleszhoffen — H oil's teilen —Wagenberg

— Chain — Affholtteren — Beckle — Gesszler de Brunegk — Wellenberg —
Betiwissen — Hege — Spiegelberg —- Schönnenwerd — Roszbach8) — Rosenberg —
Baden9) — Clingenouw — Schialt — Uelingen — Slelfurl — Busingen — Beinwil —

Gheyserslül — Ollen — Arwangen — Schwinszpurg10)— Uotzingen — Glaris") — Howen-

stein— Heydeckh — Wildeckh — ""Froburg12)— DiessenholTen — Buchsy —• Wartensee —
Bahnos13) — Lulliszhoffen — Tannegg — *Herdren — *Hunnenberg — ""Tunnigen —-

Troslburg — BasserstorfT — Chussenberg — Hunwil'4) — Pfunngen — Sehfinstein —
H iliichen15 — Dieblstein16) — Nuwise17) — Winlerberg — Friesenberg — Hospental

— Mos — Schwannow — Chrochlal — Wenngen18) — Madollszwyl19) — Zuniisz-

wald — (Trachselwald) — Balm — (Slernenberg) — Plirler20) — Rormos — Scho-

wense — Ghungstein — Warlenfels — Langenslein — Veringen21) — Rubiszwill —
Slippense •— Rhiid — Rüdiszwyl — Rogweyl -- Wyll — HTenlal — Wilspach —
Hagberg — ""Messen — Rheylnouw — Wallenwil22) — Tettingen — Güllenberg —
*Seberg — Urburg — Schowenberg — Thorberg — Grimmenslein — *Lyebegg28) —
""Burggenslein — Bonslelten — Zymiken — Scheneken24) — Mulzwyll — *Fridauw —
*Eschensee — *Baldwill — Lotzwill — Rhinow — Herlhenstein — Sempach —

Aetingen25) UlThussen — Wangen -- Schlierbach — Surse — Bübendorff — PfafTnach

—- Stettenberg — Rhusl26) — Boltenslein27) — Teschly28) — Erlzingen29) — Yor-

chilchen — Malstellen — Friensperg80) — (Nidow) — Buren — Schaller — Manegg

— Wildberg 31) — (Dessenberg)32) — Wessenberg — Liebenfels — Biniszhollen —
Lilouw — Chien — Remingen — Münchingen — Chienberg —- Behem von Bernang

• Hg. : Ryburg. 2) Hs. : Balyn; A.: Balm. 3) Hs. : Eseibach. 4) Hs.: Bickelsee; A.: Buhelsee.

5) Hs. : Erstschwil; A. : Eriszwil. 6) Hs. : Uierckeu. 7) Hs. : Muller; A.: Mulinen. 8) Hs..
Roschach; A.: Rostbach. '•') Vgl. S.: Uie Meyer von Baden. 10) Hs. : Schinszpurg; A.: Schinszburg:
") Vgl. S. : Die von Liebrck von Glarus. 12) Vgl. S.: Die Trueksässen von Froburg. ls) Hs. :

Rahnas. 14) Hs. und A. : Hundwil. 15) Hs. : Hilflichen; A. : Hnfficken. le) Hs. : Dublstein; A.:
Bubstein. n) A.: Nunwise. 18) Hs. : Wenngen corrig. in: Wanngen; A.: Wiingen. 19) Hs.:
Üodeltszwyl ; A.: Madoltswyl. 2H) Hs. und A. : Plister; vgl. S. : Die Pfirter von Liebenstein. 21) A.:
Vernigken. 22) Hs. undeutlich, wie Mettenwil ; A.: Wattenwyl. 23) Hs. : Leybegg. 24) Hs. und
A.: Stiencken. 25) Hs. und A.: Artingen. 26) Vgl. S.: Die Ruoschten von Wolhusen. 27) Hs.
ind A. : Bnttenstein. 28) Hs. : Coschly; A. : Toschley. 2'J) Hs. : Ergsingen; A.: Ertzingen. 30) Hs.:
friensperg; A. : Frenisperg. ai) Hs. : Wilberg; A. : Wildberg. 82) A.: Dessenber.
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— Helmstorff3S) — Wolen — Bochseler — Offtringen54) — Altdorfl35) — Nuw
WüllHingen80) — Meckliinugen — Eschgen87) — Hoffmeisler — Mecken — lberg —
Rhinegg38) — Erendingen — Girsperg — Cliranburg — Lutisperg — Langenhart —
Weyssenberg39) — Riiedern40) — *liellenberg — Froidenfels — Winckhl — Chappen-
berg — Scheffly — Valckenberg41) — Oberdorff — Gegingen.

21. Zwei weitere Berichte über die Schlacht bei Frastenz.

l.
Zürich, 21. April 1499.

Unnser frünllich willig dienst und was wir eren und giilz vermögen alletzyt zuvor
bereit, frornen; Eürsichtigen, wysen, besundcrn giiten fründ und getruwen lieben Eydl-
gnossen.

Diser stund ist uns dis glücklich glitten mer von den unsern im Oberland
angelangt, nämlich also, dass uff gesler Sarnpstag morgen fru die unsern und ander unser
Eydgenossen, so zu Tschan und Yadutz gelegen, us irem leger uffgebroclien und
desselben morgens der IX. stund an unser vynd mill zwey hülfen komen und nämlich si
mit einem hülfen hinderzogen und mit dem andern vorzii und inen also in ir letzy
komen sind, si daruss gestochen, geslagen und gejagt und der vyenden by der ob den
lusenden ertödt, uff trocknem land, an die, so in das wasser, genant die III, gejagt,
erlrenckl und erstochen sind. Und inen by X oder XU grossen buchsen und by v1' hand
und hackenbuchsen, inen ir letzi angenommen und si zu Flucht bracht. Und sind euch
zu llyechen ring gewesen den nechsten gen Yellkilch zu. Und wurden geachtet, das

der vyenden zu Yellkilch by X"1 syg. Und die unsern hand ielz ir läger in derselben
letzi. So ligen die von dem Grawen Pund noch vor Gületnberg. Der allmechtig ewig
Gott sye diser glucklichen mär gelopt, bittende, dass er uns allen in sinem göttlichen
schirm allelzil haben, ouch uns gegen unsern vyenden allerzyt syg und glück verlychen
well. Und von uns von Zürich ist niemand umbkomen, aber sust von andern ortten
ist mangel an X mannen, deren mögen villich etllich noch gefunden werden. — Dalum
yllends Sontag Jubilate in der fünften stund nachmittag anno etc. — L XXXX1X.

Bürgermeister und ratt der statt Zürich.

Adresse: Den frommen, fürsichtigen, wysen, houptluten, viinnrirli und raten von
unser Eydtgenosschafl, fetz im veld, unsern sundern galten frunden und

getruwen lieben Eydtgnossen.
Gleichzeitige Copie, Staatsarchiv Freiburg.

IL
Liizern, 22. April 1499.

Unnser fraulich willig dienst und was wir eren und gilts vermögend allzit
bereit züvor. Fronten, fürsichtigen, weysen, besondern giiten fründ und getruwen,

UB) Hs. und A. : Heistab. :|1J Hs. : Osstingen ; A. : Ostingen. 35) Hs. und A. : Abdorif, F.
36)_Hs. : Mu, Wolfflingen; corrig. aus Wollfingen ; A. : Nuwolffingen. a7) A. : Eschikon. 8S) A. :

Rhingk. 89) A. : Wissenburg. 40) Hs. : Ryedern ; A. : Ruedern. 41) Hs. : Valckenstein ; A. :
Valkenberg.



lieben Eidgenossen. Diser stund ist uns von nnserm hoplinann im Oberland ein
geschrillt zu komen, darin anzeigt wird, wie sy uff Sambslag verschinnen unnser vyent
zu Yeltkirch an einer letzen, so da mit grosser macht gewesen, tröstlichen angriffen
und mit der hilff des allmechligen Gottes inen die flucht angewunen und ob den IIIül
unnser vyenden zii tod erslagen und erlrenkt und darzu elllich slangen und haggen-
buchsen erobert und der unsern wenig umbkomen, doch so ist am slreill Heini Wolleb
und der gross weibel von Swilz umb kommen, und eltlich wund worden. Dz verkünden

üwer brüderlich lieb wir im besten, darumb Gott dem alntechligen lob und dank
wissen zii sagen, mit hilff des ewigen, der inen und uns vil glucks und sigs verliehen
welle. Dalum Menlag vor Jeory anno etc. LXXXXVHIJ.

Schultheis und ratt zu Luzern.

Adresse: Den fronten, fursichtigen, wisen, unnsem besondern

guten frund und getruwen lieben Eidtgnossen, Schultheis und ratt zu Friburg.

Original, Papier, Staatsarchiv Freiburg, das Siegel hinten aufgedrückt.
F. Jecklin.

22. Frage nach einer Handschrift des Schwabenspiegels.

Von Herrn Geh. Ilofralh Dr. L. von Hockinger in München wird mir brieflich
die Frage nach einer Handschrift vorgelegt, die noch im XVIII. Jahrhundert
wahrscheinlich in der Johannitercominende Bubikon im Kanton Zürich vorhanden war, aber

jetzt verschollen ist.
Seil 1769 war der Zürcher Bürger Felix Lindinner Statthalter des Ordens auf

dessen Commende, dem sogenannten Ritterhaus zu Bubikon, und er blieb in dieser

Stellung, bis 1789 in einer weder für Verkäufer noch Käufer besonders ehrenhaften
Weise der Besitz an den Gerichtsherrn Escher von Berg, aus dem Zürcher Geschlecht

der Escher vom Luchs, übergieng.
Der Fragesteller schreibt: «Die Handschrift G. III 2 a der Universitätsbibliothek

in Basel bezeichnet sich als Abschrift eines Landrechlsbuches, nämlich eines Stückes
des sogenannten Schwabenspiegels, der Abtei Einsiedeln von 1287, die der Statthalter
Lindinner 1787 gemacht hat. Ein zweites Exemplar belindel sich nach Mittheilung von

Hochholz, von 1874, in der Aarauer Kantonsbibliothek als M sc. B Nr. 8 a. Beide
brechen mit dem Art. 96 der Wackernagel'schen Ausgabe, gegen Ende, und Art. 114
der Lassberg'schen Ausgabe ab. Da Lindinner von buchstäblicher Wiedergabe spricht,
so ist zu vermuthon, dass seine Vorlage auch nicht weiter gereicht hat, sei es schon

Ursprünglich, oder dass das Folgende verloren gegangen war. Von einer Kopie der
doch in der Einsiedler Sliftsbibliothek vorhandenen Pergament-Handschrift 204 kann
keine Rede sein, da diese einer ganz anderen Familie angehört. Der Schluss sollte
lauten: «der wirt schuldic zu den allen vor gole über die die Vierde liant richtet».

Die Bibliothek der juristischen Gesellschaft in Zürich hat eine in Wackernagels



Einleitung genannte Handschrift, die aber nicht diesen Schluss aufweist. Sie ist, wii
hier nebenbei gesagt werden mag, nach dem eingeklebten Ex libris, das die Wein
traube im Wappen zeigt, ein Stück der ansehnlichen Bibliothek des unlerrichlelei
Sammlers und Antiquars, Landvogt Hans Wilpert Zoller, gestorben in Zürich 1757, ge

wesen; dann gieng sie, nach dem Wortlaut einer schriftlichen Eintragung, mit anden
Theilen der Zoller'schen Sammlungen, in den Besitz des als Historiker hochverdienter
J. H. Schinz über (vergl. über diesen 1800 verstorbenen Forscher und Sammler schoi

in diesem Anzeiger, Bd. III, 1881, S. 444, sowie Allgemeine deutsche Biographie
Bd. XXXIV, S. 718 und 719).

Da es wohl kaum ausgeschlossen ist, dass im Rillerhaus Bubikon selbst ein solche:

Rechlsbuch vorhanden war, ist das Manuscript wohl von dort weg verschleppt worden
Diese Zeilen tragen vielleicht zur Auffindung bei.

M. v. K.

23. Einkauf der Freien von Brigels im Bündner-Oberland als

Goiteshausleute des Klosters Disentis 1536.

In den rätischen Urkunden und Urbarien des Mittelalters werden öfters sogenannt«
alte Gemeinfreie (Sintleute, Semperleute) erwähnt. Im Rheingebiot haben wir da ver
schiedene Genossenschaften von Freien, so /.. 1). am Hinterrhein zunächst die Genossenschaf
der Freien am Schamserberg mit Clugin ') als Mittelpunkt, dann die der Freien von Vorteil
am Heinzenberg, ferner die der Freien von Tamils und Truns und endlich im Vorderrhein
thai die weit verbreitete Genossenschaft der Freien von Lâgs. Zu dieser Genossenschaf
gehörten nun auch anfangs die freien Leute, welche auf dem ausgedehnten Gebiete dei
alten Nachbarschaft (rom. vischnaunea) Brigels ansässig waren, nämlich zunächst im Dorf«
(rom. vischinadi) Brigels, dann aber auch auf den Höfen (rom. nclauns) oder in dei
Fraktionen «1er neuen*) Gemeinde Brigels, als: Durdin mit Capeder, Plounca und Arpagaus
Danis mit Tavanasa, Autras, Muoteins, Zanix ; endlich auf der Terrasse von Obersaxer
Vallé und Kathônien. — Neben diesen Gemeinfreien hausten aber auf dem gleichen Gebiet«
von Brigels seit alter Zeit Gotteshausleute des Klosters Disentis. Die Gotteshausleute de«

Klosters innerhalb des heutigen Kreises Disentis zerfielen aber von alt.ersher in viei
ökonomische und politische Korporationen, die man Höfe (rom. cuorts) nannte. Es warei
folgende vier : Disentis, Tnretseh, 'Trinis mit. Somvix, Brigels mit Medels am Lukmanier
Die alten Höfe Truns mit Somvix und Brigels mit Medels waren jedoch — wohl von alters
her besondere, territorial und ökonomisch selbständige Korporationen gewesen. Im XV.
XVI. Jahrhundert und später hat jede derselben ihren besonderen Vorsteher, Statthalter'
auch Locotenent und Vizdum genannt, doch mit den gleichen Befugnissen — wie der Statt
halter von Disentis und Tavetsch. Politisch aber zeigt sich der ursprüngliche Charaktei
von Halbhöfen darin, dass Disentis und Tavetsch je 4 Richter in «las Landgericht und ii
den Landrat (rom. senat) wählten, während Brigels, Medels, Truns, Somvix als Halbhöf«
nur je zwei Richter zu wählen berechtigt waren.

Die Freien, sowie die Gotteshausleute von Brigels bildeten ohne Zweifel von altershei
in vielen ökonomischen Dingen eine einzige Nachbarschaft ; daneben aber besassen sowoli

') S. Schanis.

*) Unsere, neuen Gemeinden hicssen ursprünglich Nachbarschaften; der Name Gemeindi
(rom. cummin) bezeichnete bis 1851 die Gcrichtsgenicinde, welche seither Kreis genannt wird.

s) In Brigels ist dieser Locotenent (einpriin gierau grond) zu unterscheiden von einen
späteren niederen Bussenrichter, der ebenfalls Statthalter hiess.



147

<lio Freien, wie die Gottesliausleute auch ihre besonderen Rechte und Nutzungen auf dem

Territorium von Brigels. Hinsichtlich des Standes rangierten Gotteshausleute eines
reichsunmittelbaren Stiftes und gemeinfreie Bauern schon lauge neben einander, so dass im
Standesunterschied kein Hindernis mehr vorlag für die Verschmelzung beider Elemente zu
einer Korporation.

Ein nationaler Grund lag ebenfalls nicht vor; denn diese Freien1) von Brigels waren
ebenfalls Romanen und altansässige Leute, zum Teil verwandt mit. den Gotteshausleuten
des gleichen Dorfes, doch wohl Nachkommen von solchen Familien, die finanziell im Stande

gewesen waren, ihre alte Freiheit zu behaupten.
Dass übrigens die Schwierigkeiten wegen der Verschmelzung nicht in den persönlichen

Verhältnissen der Freien lagen, geht auch daraus hervor, dass sie dieselbe wünschten und
darum, wohl im Einverständnis mit vielen Gotteshausleuten von Brigels, den Anfang damit
machten, dass sie einen von den zwei Richtern des Halbhofes Brigels wählten und nach
Disentis delegierten. Dagegen protestierte jedoch mit vollem Recht zunächst der
Landammann von Disentis; denn die Freien von Brigels gehörten zur sogenannten «Freiheit von

Lügst., in die alte Grafschaft Lags, und hatten von altersher ihren Gerichtsstand daselbst
gehabt und nicht zu Disentis. Auch mochten die Freien von Lags gegen die Absonderungs-
gelüste ihrer Gerichtsgenossen zu Brigels aufgetreten sein; daneben scheinen nach dem

Wortlaut unserer Urkunde auch in Brigels selbst alte Gegensätze zwischen den Gotteshausleuten

und Freien aufgefrischt worden zu sein.
So war im Anfang des XVI. Jahrhunderts ein langwieriger und, wie es den Anschein

hat, heftiger Streit entstanden wegen der Aufnahme der Freien von Brigels als Gotteshausleute

von Disentis. Unsere Urkunde unterscheidet dabei drei Parteien. Die erste scheint
das Hochgericht. Disentis gewesen zu sein, das wohl hauptsächlich aus formellen Gründen
diese Aufnahme verweigerte; die zweite waren die Freien von Brigels, welche diese

Einbürgerung begehrten ; die dritte bildeten die Gottesliausleute des Halbhofes Brigels, wovon
die einen wohl die Einbürgerung wünschten und begünstigten, die andern aber dagegen
waren. Auch waren da vorerst noch allerlei privatrechtliche Verhältnisse zu ordnen.

So kam der Span wohl zuerst vor den ordentlichen Gerichten Disentis und Lâgs zur
Behandlung; dann aber appellierten die Parteien an das freundnachbarliche Gericht Waltensburg,
und von diesem sollte die Sache kommen vor die Oberhand, d. i. vor das Gericht der XV
zu Truns, nämlich vor das Bundesgericht des Grauen Bundes. Es wurde jedoch, wie es

scheint, der langwierige Prozess noch vorher endgültig entschieden durch folgenden Schiedsspruch

des damals offenbar allgemein geachteten und beliebten Conrad von Lumbrins.
Über die Freien von Lâgs und den Ursprung einer reichsunmittelbaren Grafschaft

Lags, zu der auch die genannten Freien von Brigels gehörten, haben Planta,2) sowie
Wagner und Salis 3) das zum Verständnis unserer Urkunde Nötige beigebracht.

Den Hauptstock des Gerichtes Lâgs, das sich aus der Grafschaft der Freien von
Lâgs entwickelt hatte, bildeten im XVI. Jahrhundert die Dörfer Lâgs und Seeiris. Diese
rissen damals die wichtigsten Hoheitsrechte an sich und behandelten die anderwärts
zerstreut wohnenden Freien als Leute minderen Rechtes. Sie nannten sich die «inneren» Freien
und nahmen Ammann und Richter meist aus ihrer Mitte ; die anderen hiessen bloss die
«äusseren Freien» und wurden wenig berücksichtigt. Darin wird auch ein Grund liegen,
warum die sog. «äusseren» Freien mit dem XVI. Jahrhundert überall einen Anschluss an
die Gerichte des Territoriums ihrer Niederlassung suchten und durchsetzten. Die «innere»
Freiheit von Lâgs hat sich übrigens als selbständiges Gericht in der Republik der
III Bünde und des Kantons behauptet bis zur neuen Kreiseinteilung von 1851, wo dieses
kleine Gericht mit dem Kreise Ilanz verschmolzen wurde.

J. C. Muoth.

M Das Gleiche gilt auch von den übrigen obgenannten Semperleuten. Von diesen Freien, auf
welche in erster Linie der Ausdruck «Alt fry Ration» zu bezieben ist. sind genau zu
unterscheiden die sogenannten freien Walser deutscher Herkunft, über welche bisher wohl viel getabelt,
aber noch nichts Zuverlässiges geschrieben wurde.

2) P. C. Planta, Currätisehe Herrschaften, S. 447 u. 1Ï.

3 Wagner und Salis, Bündiierisehc liecbtsquellen.
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1536, April 33.
«Ich Amman Cunratt Lumbrinser, der zylle lannd amman zü Tysentis, bekenn

(dienlich und thünn kuntt allermengklich mit disein briefT, so in ansehend, lesend oder

hörend lesen :

umb solichen treffenlichen zü sprach, spen und stöss, so denn die fryenn, so

yelzt in dato dilz briefl's in dem kilchspell Brygels hussheblich sint, mit gemeynen,
golzhussliilten der gantzen gemeynd Tysentis geheptt bond, als von einem recht-

sprecher wegen, so den die I'ryen zü dem gericht verordnen halten, der den ein

amman in nitt zü dem gricht noch ralt brachen noch berüffen wotl ; den er vormals

mich nie mehr beschälten, dar man kein fryen noch ander hindersaessen dar zfi brücht
noch berfiin sygint, und dar durch mit einandren zü Waltenspuorg in recht gelegen,
und da ein appellatz für die überhand der fnnfsehenn beschallen.

Und so ich obgenanlter land ammanu nun betrachten hab, was kosten, mü und

arbaytt, sampl dem Unwillen, so den da durch uff erstem mochte, und in sunders mit
den golzhussliilten zü Brygels hab ich mynen llyss hierin gebracht als billich und

sy all dry parlhyen ernslichen gebett, das sy solichen zwylrachl, spenn und stoss ulf
mich alein setzen und vertrüwen, wie ich es den mit rati am besten uff all dry sitten

setzen und betädigen mag, denn all dry parlhyen nach gon und haltten in all wegen

sy und ir nachkommen benügen; der sy mir uff all dry syllen für sich selbs und ir
erbenn und nachkommen also zugesagt umb alle sachon, so sy denn yezt stoss haben,

wie ich sy dar in entscheyden und zwischen inen usssprich in der gütlichkeil und

mynne, das all dry vorgenanlt theyll: die fryen gegen gemeynen gotzhusslütlen — und

die gotzhusslütlen zu Brygels gegen den fryen — und die fryen gegen inen, warin ab

das sy das halten, darby beliben, demnach gon, gnüg lliün und ganlz dar by besten

sollen und wellen — on all geverd, arglist in allem nach und vorgeschriebener Sachen

ganlz ussgeschieden und binden gesetzt.
Und uff solicits so hab im obgenannler landtamman sy uff all dry syten mit güller

müss und will, yedes theil in sunder, uff ihr güt benügung, verhorlt und mil rati
gehandlell und sprichen:

Des ersten, das alle die fryen, so yetz in dato ditz brieffs in dem gantzen kilchspell

Brygels sesshaft sind, sollen von nun hin in Ewikeilt gotzhusslütt sin und für
gotzhusslütt gehalten werden mit aller gerechtigkeytt, wie den ander gotzhusslütt in der

gantzen gemeynd gehalten werden.
Und sind dise hie nachbenemptten fryen, so du zmall da sesshaft sint gsin :

Item zum ersten lierr Jakob Anrigk1), der zytt kilchher und versäher zu Brygels
— mit s inem b rüder Anrig, Symon Wygeyli"), Paul Dardin, Jan de Gac-lauw9), Schimun

Grund, Jan Pyader, Jan Clauw Wyenig4), Martin Frufig5), Symon Py Ischen, Thomasch

') Heinrich.
*) Vigilius.
3) Casa Nicolai.
4J Viventius. Daraus haben sich zwei Geschlechtsnamon v. Brigels etc. entwickelt, nämlich:

Wyent Fieng, Feng, Fink und V egn, Ca-vegn oder Caveng.
6) Fravi — Schmied.
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Jan Syei-i6), Clauw Jan de Gaclauw. Jacob Bellum''), Jan Anryg, Calharina Cristoffel,
Jan de Galiescli 8), Jacob Caspar Gavintg, Jacob de Capaul mit siner frouwen Anna

Duriscliett, Jan Clauw mit siner frouwen Anna Symon Wigeyli, Anna Bella wytta9),

Crist Durisch 10) Lyenardl, Melcher Alyesch11) mit syner frouwen Barbla von Flyms.

Thoralhea de Saga)2), Bartlomé Clauw Wyentg. Jacob Barnartt mit siner frouwen Anna

Bargyèra13), Jacob und Duff14) — Jan Du/Jen eliclie Kinder. Nesa BaldettI5), Thoralhea

Bälden) Durysch de Capaull mit siner frouwen Thorolhea Duryschett 10). Jan de

Gawinttg, Caspar Garpell1'') mit siner frouwen Anna Baldett. Jan Meynisch, Baslyoun

Gafrayr mit siner frouwen Tgyatta18) Uomenyg, Anry Domänig mit sinon sünen, Anna

Duff. Jacob Crist, Jan Durisch, Jan de Lufen19) Kinder, Glau Meynisch Kinder, Crist

Jan Durysch mit siner frowen Menga Baldett, Durysch Jan Durisch. Durysch Duryschett,

mit siner frouwen Bryda-°) Jan Duryschett. Symon G rondt Jan dil l'etsclien,

Luryentg21) Thomasch22) mit siner frouwen Anna Durisch Lyenart, Pauli Thomasch mit

siner frouwen Nesa von Ladilr, Clauw Cristoffels Knaben, Jan Carpett mit siner frouwen

Nesa Clauwutt2:i), Gyatta Carpett, Jan Gadla2*), Jan Thomasch, Crislina des Thöniss

wib, (ilia Hans Stoffel von Yhersaocen, Jacob Meynisch25), Clauw de Ga Clauw Wyentg

mit siner frouwen Orschla Bargyèra, Jan Syefi Kinder: Sareyna26), Anna, Jbri Marlis

wyb von Scliams; Jan Sief mit siner frouwen Anna Carpett, Hans Crist zu Thafanatza,

Lienarll Jan de Galiescli, Alyesch mit siner frouwen von Flyms, Crist Dull Alyesch.

Elsy Dull' Aliescli, Thomasch d'la harbalunga 27), Clauw de Gacyentg mit siner frouwen

Anna von Blounka28), Elsy Frydli zü Thafanatza, Durysch da Gawintg, Doralhea Gawientg,

Durisch Lienartt, Lyenarit Durisch Lyenartt, Jacob Jan Durysch, — Jan Plouncka, Luci

Plouncka und Benedict Plouncka. gebrüder und von fryen multerhalb; Caspar d'la

Gryatta29), Michel Clauw de SavyeiP") Kinder, Jan Baldetten Kinder, Jan Martin,

6) Eusebius.
') Apollinaris, Apollo und Appollonia.
®) Casa Alexii.

Hof von Brigels, bella vita.
10) Ulrich.
11} Alexius.
") Hofname von Tavetsch.
ls) Hofname.
11 David oder Adolf. ji.ni15) Diminutiv von. Leopold etc., nicht zu verwechseln mit Ballett und Balletta - Faulet t.
ie) Dimin. von Durisch, existiert noch.

") Carpett - crapett, Hof zu Zanix.
18) Agatha.
19 Lufen ist hier nicht Luvis ob Banz, sondern der Hof Luven hinter Rah i us, wo die

Möbelfabrik «Meissen» steht.
Brigitte.

21) Laurentius.
22 Thomas.
-s) Dim. v. Nieolaus, Clan.
-*) Hof von Brigels.
,5) Dominicus.
-") Serena.

i Lungbart.
•W) Hof.
-'>) Margaretha.
)0) Wirklich von Savien, weil etwas früher ein Vigeili von Brigels sich nach Savien

verheiratet hatte. Urkd. im Savier Archiv; sonst könnte auch Savyein (Savgiein ~ Seewis Banz)
gemeint sein.
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Item und zum andrem su sprich ich, das die obgenantten fryen mynetn gnädigen
Herrn von Tysentis und den andren gemeynen gotzliuslülten der ganzten gemeyndt
Tysentis darum gebunn, anlwurten und bezalenn hundert und achtzig (180) rinisch
guldin in sechzig gftller crützer genämer Tysentiser werung für ein guldin zu reyllen,
halblheill dem gotzhuss, des ander halblheill der gemeindt

Item und zum drytten so sprich ich, ob sach wäre, das die gotzhuslüte zü Brigels
me alpen betten, den sy mit nu irem vech notürtTLig wärint, so sond si allwegen die

fryen mit irem vech alpen laussen — für ander hindersässen oder sunsl fremdes vech

uff näinen, und in glycher form ob sach wäre, das die fryen mer alpp betten, den sy
nollurft wärint, so sond sy allwegen die gotzhussliitt zü Brygels mit irem vech alppen
laussen für ander hindersässen oder fremdes vech uff näinen, und das uff beyder sitl
umb sin zymliehen Ion und arfnyr.31).

Dyse alle obgeschribon sint allü fryen gsin und yelz für golzhusliit uffgenommen,
wie oblutt.

Item (zum) vierdenn so sprich ich, das die gotzhuslüt zu Brigels, wen sy mit iren
rossen zü alpp farenl, so mügen dye fryn mit iren rossen ouch faren und sy mit ein

anndren alppen, wo sy alppen, und siillen die fryen denen gotzhusslütten von yedem

ross um das gras und arfair geben und bezalen sechs (6) plapparlt, und das gehört
alein den gotzliusslütten und miigen darmit thûn nach irem glitt bedünckeu; und was

die gotzhusslütten inen den fryen umb ir alpp schuldig werden, inügen die fryen ouch

allein nützen und prüchen, also das yeder theill das ir nützen und prüchen, was yedem

theill um ire alppen würlt; und süllen hyemit gericht, vereint und geschlicht sin und

füro hie ein andrenu giitte nachpurschafft bewysen und erhielten in gutlenn trüwen

ungeverlich.
Und des alles zü warom urkundt, alles so obgeschriben und gesprochen war

und vest zu halten so hon ich obgenannler land-ammann durch ernstlichen pytt und

heger von all dry parliyen des lands insigell olfenlich gehengkl ann dysem brieffe,
der geben an sannt Jürgen lag nach Cristi unsers lieben lierren geburlt Tusanl fünflf

hundert dryssig und sechs iare.

Original auf Pergament im Gemeindearchiv von Brigels. Landschaftssigel von
üisentis hängt.

,J1) Urbarium, Grasmiete, Herbarium.

Kleine Mitteilungen.
Mengauds Ankunft in Basel.

Nachfolgender von Obristzunftmeistcr Merlan in Basel an Seckelmeister Job. Caspar
Hirzel in Zürich gerichteter Brief durfte als authentische Nachricht über das erste
Erscheinen des berüchtigten französischen Agenten Mengaud in der Schweiz die Akten über
dessen Mission vervollständigen.
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W. Oechsli.
P. P.

Lotsten Samstag abend1) kam hier von Paris an le Cit. Mengaud agent dn directoire
mit Patent nnd Ansuchen, by Hrn. Bacher2) Ziiner und Schriften sogleich versiegeln zu
lasseu, weil Conspirations Papyre allda seyn sollen- Dieses geschähe anfangs der Nacht,
und nun werden die Papyre verlesen, alles in beyseyn unsers Hrn. ßathschreibers und andrer
Canzlisten. Hr. Bacher ist ganz ruhig. Seine Person und Caracter ist gantz in statu quo.
In Hrn. Ochs Haus ist auch ein Zimer versiegelt, allvvo Schriften noch seyn sollen. Hr.
Mengaud glaubt, es seyen noch iu andern Haüseren; aber niemand will es ihm sagen.

26. Sept. 1797.
Dero Ergebenster

Merian Obzft.
Eben traurige Nachricht vom Krieg. Die französischen Blätter sagens und Briefe

von Lille, Malmesbury s) sei verreist.

Corrigenda.
Als mein Artikel: «Zur Charakteristik von Bartholomäus' Anhorns des Aelteren Grauw

Püntner Krieg, etc.» (in dieser Zeischrift, Jahrg. 1807, No 5, p. 546 ff.), bereits iin Druck
begriffen war, entdeckte ich beim Durchlesen der einschlägigen Stellen bei Wgss, Geschichte,
der Historiographie in der Schireiz, p. 2661267, dass sich auch hier verschiedene unrichtige
Angaben über die biindnerischen Geschichtschreiber B. Anhorn den Aelteren und II. Anhorn
den Jüngern, namentlich in biographischer Hinsicht, vorfinden. So werden die beiden
Anhorn als Vater und Sohn, statt als Grossvater und Enkel, bezeichnet; ferner heisst es
a. a. O., p. 267, die von B. Anhorn dem Jüngern verfasst.e und 1680 im Druck erschienene
Heilige Widergeburt der Evangelischen Kirchen in den gineinen dregen Biindten, etc., gehöre
«völlig in die Reihe der Streitlitteratur» : eine nur zum Teil zutreffende Behauptung, von
andern kleinen Irrtümern'1) ganz zu schweigen. Somit ist der genannte Passus gelegentlich
zu revidieren, wie überhaupt der ganze Abschnitt: «Memoirenlitteratur und andere Werke
aus Graubiinden» (a. a. 0., p. 266 ff.), bei einer künftigen Neu-Auflage des Buches einer
gründlichen Umarbeitung bedarf. Dr. Ernst Haffter.

Ssigitz oder Segetz.
Bekanntlich kommt der Name «Brühl» in der Schweiz häufig vor. Er stammt aus

dem frühen Mittelalter und leitet sich nach einer allverbreiteten, aber durchaus nicht
sicheren Annahme vom lateinischen «brolius, brogilus (franz.: bretiil)» ab.5) Es waren diese
Briihle solche mit Mauern oder Zäunen umgebene Wildgehege, in welchen meistens die
wilden Sauen gehetzt wurden. Wie Dr. A. Nüseheler6) angiebt, wurden diese Jagdgründe
aber bald in Aecker und Wiesen umgewandelt. So heisst auch westlich von Solothurn
ein grösseres Wiesengrundstück oberhalb der «Mutten» heute noch «im Brühl». Die
Bedeutung unseres Brühls wird aber noch dadurch erhöht, dass sich östlich davon, in der
Nähe des sogenannten « Heidenhubels », in einer etwas erhöhten Lage, der Name «Vogelherd

» für jene Gegend erhalten hat. Und südlich nahe dabei, wieder in der Niederung,

') 23. Sept.
2) bisheriger Gesandter Frankreichs in der Schweiz.

8) Der englische Friedensunterhändler in Lille, der nach dem Staatsstreich vom 18. Fructidor
vom franz. Direktorium die Aufforderung erhielt, Frankreich binnen 24 Stunden zu verlassen.

Z. B. wird a. a. O. p. 266, Maienfeld statt Fläsch als Vaterort Anhorns des Aelteren
genannt, und sind auch die Daten über seinen Verbleib von seiner zweiten Flucht aus Graubiinden bis
zur Berufung an die Pfarrerstelle in Gais (1622—1626) nicht ganz zutreffend und lückenhaft. Vgl.
hierzu meine Bemerkungen im Anz., Jahrg. 1807, p. 546 ff., und «Politisches und lieligiiises Testament
des Chronisten Bartholomeus Anhorn», von F. Jecklin, im Anz., Jalirg. 1804, p. 80 ff., wo Anhorn
u. a. Fläsch wiederholt als seinen Heimatsort nennt.

6) Gefl. Mitteilung des Herrn Prof. Dr. F. Haag-Zetter in Bern.

6) Vgl. Dr. A. Nüseheler: « ßrühle und Tiergärten in der Schweiz», Anz. für Schw-
Altertumskunde 1877, lieft 1 und 4.



liegt ein Gut mit Weiher, welches «Sägitz-» oder «Segetzgut» hiess, aber vor einige
Jahrzehnten in das hochtönende, in keiner Beziehung mit dem alten Namen stehende «Sei
gottgut» umgetauft wurde. Offenbar wird der Name «Sägitz» oder «Segetz» ebenfalls i
irgend einer Beziehung zum damaligen Wildpark gestanden haben und auf das gleiche Alte
zurückblicken können, wie die Bezeichnung «Fögetz» oder «Fegetz» (auch Pfegitz, Fegit;
für ein nördlich von der Stadt Solothurn gelegenes Grundstück mit Doppelallee.1)

Da nun der Gemeinderat der Stadt Solothurn in einer seiner Februar-Sitzungen 189!
bei Anlass neuer Strassenbenennungen, entgegen einem Antrage, der Gasse, welche zu besagte!
Seegottgut führt und in den 60ger Jahren « Segetzgiisslein » hiess, den alten, ehrliche
Namen zu belassen, dieselbe definitiv in eine «Seegottstrasse» verschönert hat, so finde ic
mich verpflichtet, obige Mitteilung zu Händen der künftigen Forschung hierorts zu vcröft'ent
liehen; denn mit dieser Neubenennung verschwindet die Bezeichnung «Segetz» für Solothur
vollständig aus dem Sprachgebrauche. Mit dem gleichen Rechte einer unverstandenen, widei
sinnigen Lautverschiebung könnte es einem spätem Besitzer des Grundstückes einfallet
den Namen «Fegetz» in einen «Veligott» umzuwandeln.

F. A. Zetter-Collin.

Schweizer im deutschen Hospiz in Koni.
Durch einen feinsinnigen Artikel Dr. Heinrich Heidenheimers in der Fraukfurte:

Zeitung vom 5. März 1898 (No. 63) über «Alt-Mainz in Rom» wurde ich auf ein mir bis
her unbekanntes Buch aufmerksam gemacht: Liber confraternitatis B. Marie de Anim:
Teutonicorum de Urbe. Romae, typis de Propaganda fide. Vindobonae apud G. Brau
inüller, 1875. In etwa 3000 Einträgen enthält es ein bis in die Mitte des 17. Jahrhundert!
reichendes Verzeichnis derjenigen Deutschen, die im deutschen Hospiz Santä Maria dell
Anima in Rom abgestiegen sind und dasselbe beschenkten. Herr Dr. Heidenheimer hatte
auf meine Anfrage hin die grosse Freundlichkeit, aus dem Buche die Namen der Schweizet
herauszuschreiben. Es sind folgende:

1462/3. Borchardus Stoor, presbyter.
Hermannus Gatz de Basilea.

1475, die 26. Dec. Arnoldus tzum Lufft de Basilea, dccretorum doctor canonial!
Basiliensis.

1504, die 18 Maii quondam Barbara Sehweytzeryne (ledit, hospitali unam vesten:
veiuti nigri in usum unius casule et pro illius factura carlinos 75. Requiescat etc.

Leonardas Salzinan de Basilea.
Conradus de Basilea.
Joli. Swytzer.

1538 die 24 Sept. Bilg (sie!) Tschudy von Glares in Switzerland. Dedit etc.
1538. Caspar Gallisi (sic!) uss Glares in Switzerland.
1538. Jost Tschudy von Glarus in Switzerland.
Der Erstgenannte ist zweifellos Burkart Stör, der spätere Dr. jnr., päpstlicher Pro-

tonotar und Probst von Amsoldingen, der mit obenstehender Angabe zum ersten Male
auftritt. (Vgl. E. Blöscli, die Vorreformation in Bern, im Jahrbuch für Schweiz. Gesch. 9
S. 23 ff.)

Der Grund der Romreise des Basler Domherrn Arnold zum Luft lässt sich am
Knebels Chronik (Basler Chroniken 2, S. 111, 143, 184 u, s. w.) deutlich erkennen.

Am meisten Interesse erregt aber die Angabe betreffend Gilg Tschudi. Einei
sichern Anhaltspunkt über dessen Romreise gab es bis jetzt nicht. Salomon Vögelin setzt«
sie zwischen die Jahre 1538 und 1549 an (Aegidius Tschudi's epigraphische Studien ii
Südfrankreich und Italien, in den Mitteil. d. antiqu. Gesellschaft in Zürich, Bd. 23) ; Oechsl
giebt die Zeit an von März bis August 1540 (Allg. deutsche Biogr. Art. Tschudi) und Harn
Herzog die zweite Hälfte der vierziger Jahre (Die Beziehungen des Chronisten Aegidim
Tschudi zum Aargau, in der Argovia 1888, Sep.-Ausgabe S. 16.) Nun ist jeglicher Zweife

') Vgl. St. Ursenkalender, 1897, 8. 32. «Einige ältere Ortsbezeichnungen aus der Umgebung
der Stadt Solothurn» von W. Rust.
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gehoben: Die Romreise fand nach obenstehendem Eintrage im Jahre 1538 statt. Am 24

September war Tschudi mit zwei Verwandten, die wohl seine Reisegefährten gewesen sind
im deutschen Hospiz in Rom, das er mit einer nicht näher bezeichneten Gabe erfreute.

G. Toller.

Zu Art. 107, 2, im Anzeiger für schweizerische Geschichte, Bantl II,
S. 296 u. 297 (1877: Nr. 2).

Bei Anlass des Besuchs der Hauptversammlung des Aargauer Historischen Vereins
in Zurzach 181)7, hatte ich Gelegenheit, Herrn Lehrer Bilger in Mellikon, der einen de

Mitteilung in der Argovia äusserst würdigen, infolge zu kurzer Zeit nur ganz verkürzte
Vortrag über die so interessanten Neutralitätsverhältnisse in den „Salve-Garda"-Dörfor
am rechten, jetzt grossherzoglich badischen Rheinufer gehalten hatte, auf die dort ii
„Anzeiger" besprochene Trommel hinzuweisen.

Herr Bilger schrieb mir seither : „Es ist mir gelungen, fragliche Trommel, resj
Holzcylinder, zwar etwas defekt, für die Besieglung meines Vortrages über die Mannschafts
rechte immerhin noch werthvoll genug, in meine Hände zu bekommen. Der Umfang beträg
140 cm. Die Trommel trägt die Jahrzahl 1091 und zeigt deutlich die Wappen der VII
Alton Orte, dazu noch drei weitere, die wohl dem Klettgau angehören".

Diese Trommel würde wohl auch dem schweizerischen Landesmuseum gut anstehen.

,1/. v. K.

Brief Herzog Albrcchts von Oesterreich an Schultheiss und Rat zu Hiessenliofeii
1448. Juli 22.

Albreclit von gotes gnaden hertzog ze Oesterreich ze Steir etc.

Getrewn lieben. Wir haben vnsern getrewn lieben, den von Rapperswil [| empholhe
yetz in disen lewffen cosst vnd getraid in die stat daselbs | zu bestelln, das sy also hab

getan vnd aber sölichen getraid an ewr | vnd andrer hilft nicht aufbringn mugen. Davo
bittn vnd begern | wir an Ew mit ernst, das Ir mit sambt den von Rapperswil datu
steet | vnd in porgschafft setzett, damit soliciter getraid aufbracht vnd das | sloss gespeis
werde. So welln wir daran sein, damit Ir davon on schaden | enthebt vnd entledige
werdet. Daran tut Ir vnser sunder gevalln vnd | meynung. Geben zw Villingen an sar
Maria Magdalen tag. Anno | etc. xlvllj*.

Adresse: Vnsern getrewn lieben vnserin schultheiss vnd rate zu Tyessenhoven.
Stadtarchiv Diessenhofen. Spuren des roten Wachssiegels, das als Verschluss dient

R. Wegeli.

Zur Beachtung.

Mit den dieser Nummer beigegebenen Seiten 169—188 der „Inventare schwe
ze rise Ii er Archive" hört diese Publikation vorläufig auf zu erscheinen.
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Historische Literatur die Schweiz betreffend.

1898.

1. Allgemeines und Kantonales.
Aberglaube v. der Wetterkunde (Vaterl. 1897 No. 19.)
Amsler K. Stammbaum der Famiiie Amsler von Schinznach, beginnend mit Samuel Ainsler

Untervogt von Scliinznach, gest. 1G99. 17 S. Aarau, Sauerländer 1897.
v. Ajneth, A. Johann Freiherr v. Wessenberg. Ein österr. Staatsmann des 19. Jhs. 2 Bde

Wien, Braumüller (R. : NZZg. No.' 43.)
Artho-Högger, J. Die innern Zustände des Kts. St. Gallen vom 16. u. 17. Jh. in Bezuj

auf Religion, Sitte und Gesetz (Woclienbl. v. Seebezirk u. Gaster, Okt. u. Nov. 1897)
Bäbler, J. Führer durch Aarau u. s. Umgebung. Hg. v. Verkehrsverein. 78 S. Aarau

Sauerländer. Fr. 1.

(Bähler, E.) Major Abraham Davel in psychologischer Beleuchtung (Schw. Handels-Courie:
20—23. August 1895.)

(Basel) Die Stadt Basel und Umgebung. 360 S. Basel, Schwabe. Fr. 3. (R. : NZZg
No. 196.)

Basler Fremdenführer. Auflage 1898. Mit Ansichten und Karten. 40 S. Basel, Birkhäuser
Baum-Album d. Schweiz. — Les arbres de la Suisse. Bilder v. Bäumen, die durch Grössi

u. Schönheit hervorragen od. e. bes. geschichtl. Interresse bieten. Lichtdr. nacli photogr
Natur-Aufnahmen. 3. Lfg. Gr. fol. (5 Tfl. mit 2 S. Text). Bern, Schtnid. Fr. 6.

Baumanu, F. L. u. G. Tumbült. Mitteilungen aus d. Fürstenbergischen Archive: Quelle
z. Gesch. d. fürstl. Hauses Fiirstenberg 1510—59. 656 S. Tübingen, Laupp, 1894. -
(R. MJÖG. 19, 380.)

Benoit. Notes d'un vogageur anonyme (1688) sur Bâle, Brisach, Strasbourg. (Rev. d'Alsac
1898, p. 328-42.)

Beteiligung v. Landammann Frey-Herosé am 2. Freischarenzug (Bund No. 14.)
B(etz), L. Ein welsches Konterfei Zürichs. (NZZg. Nr. 92.)
Beyerle, K. Die Konstanzer Ratslisten des Mittelalters. Hg. v. d. bad. hist. Komm. 252

Heidelberg, Winter. Fr. 10.70. — (R. : NZZg. No. 140; DLZg. No. 32.)
Biographie, Allg. Deutsche. Leipzig, Duncker. Bd. 42: Werenfels, P. u. W. (v. Salis). •

Wessenberg, J. H. (v. Schulte). — Wetter L. (Dierauer). — Wettstein, J. R. (Fäll).
Wettstein, J. R. I, J. R. II, J. J. (v. Salis). — Wiborada (Lauchert). — Widmer
(Laudiert). — Wieland, Chr. M. (Koch). — Wild, J. (Becker). — Wildberger, J. (Gurl
— Bd. 43 : Wilhelm, Abt v. St. Gallen (Meyer v. Knonau). — Willading, J. Fr. (Blösc
— Wille, Eliza u. Fr. (Frey). — Winkelried (Oechsli). — Winli (Meyer). — Wirtz,
(Tscliackert). — Wirz, J. (Brun). — Wiser, D. Fr. (Gümbel). — Wislicenus, G. A. (Fran
— Witt-Döring (Arnold). — Wittenweiler, H. (Fränkel). — Wittweiler, G. (Lauchei
— Wolff, J. (Tschackert). — Wolf, K. (Pagel). — Wolff', K. (Brun). — Wolf, P. Ph. (Riezlc
— Wolf, J. R. (Günther).

Bluntschli, J. C. u. Jonas Bluntschli. (NZZg. No. 86.)
Boos, H. Geschichte der rhein. Städtekultur von ihren Anfängen bis zur Gegenwart

bes. Berücksichtigung der Stadt Worms. 2. Aufl. 2. Bde., 4°, XXIV, 556 u. 43 S.;
574 S. à M. 6.

Borel, A. Le conflit entre les Neuchâtelois et, Frédérie-Le-Grand à l'occasion de la fe
des impôts du pays de Neucliâtel 1766—68. 160 p. Berner Diss. Neuchâtel, Attin:
Fr. 2.50 (R. : Neuchâtelois, 4 nov; NZZg. No. 355 (Dändlikcr) ; Schw. Bl. Monat
4. No. 3 (Büchi).)
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Brandstetter, J. L. Einiges über den Ortsnamen Trogen. (Vaterl. No. 8) — Winkelried
(Ebd. No. 20 u. 26.) — Naturliist. Litteratur u. Naturchronik d. 5 Orte. (Mit. d. nat..

forsch. Ges. Luzern, Heft 2.)
Braun, A. Die Verhandlungen zw. Maximilian I. und den Reiclisständen auf dem Reichstag

zu Freiburg i. B. 1498. 115 S. Diss. Freiburg,
v. Breidenbach, É. Erinnerungen aus alter und neuer Zeit. Reiseskizzen v. Bodensee,

Voralberg, Montavon u. Untersee. 247 S. Berlin, Seehagen, Fr. 4.—
Buchholtz, A. Frau v. Krüdeners Ausweisung aus d. Schweiz u. aus Deutschland.

(Sonntagsbeil. z. Vossischen Zg. No. 27/8.)
Bundesbank, Entstehungsgeschichte der. (Vaterl. 1897 No. 26—9.)
Burkhardt v. d. Limmat (Pfr. Kretz). Würenlos. Streifzüge in seine Anfänge nach alten

Gschriften. (Badener Volksblatt No. 24.)
Burri, F. X. Die culturgesch. Entwicklung u. wirthscliaftl. Bedeutung des Schweiz.

Waldbestandes. Vortr. (Luzerner Tagbl. No. 124, 129.)
Bütler, P. D. Schicksale d. Schweizer Regimenter auf dem Feldzuge Napoleons nach

Russland. (Sonntagsbl. d. Thurg. Zg. 1897 No. 13—17.) — D. Herren v. Rappenstein,
genannt Mötteli (NZZg. 1897, No. 57-61.)

César, P. Notices hist, sur le pays d'Erguel. Avec 30 ill.
Christinger, J. Thomas Bornbauser. Leben und ausgewählte Werke. Bd. 1. 2. umgearb.

AuÜ. Weinfelden, Druckerei Schläpfer. Fr. 1.50. — (R: Thurg. Tgbl. No. 133; St.
Galler Bll. No. 25.)

Cornils, P. Lugano u. Umgebung. 2. Aufl. 140 S. Lugano, Arnold. Fr. 1.50.

Coolidge, W. A. B. Genealogische Tabellen. 6 Bll. (France and Burgundy. — The
kingdoms of Burgundy and the duchy of Burgundia minor. — Second ducal house of
Burgundy. — Territorial growtli of the house of Burgundy. — Savoy. — The early
Habsburgs.) Oxford, Selbstverlag.

Cornaz, E. Communications sur les épidémies de la peste en Suisse au 16" et au 17° s.

(Gaz. de Lausanne 1897 No. 16.)
Curti, G. Carlo-Emannele I, secondo i più recenti studi. 2° ed. Milano, Bernardoni. 1896.

(R: Rev. hist. 68, 151.)
Curti, Th. D. Resultate d. Schweiz. Referendums. Stuttgart, Diet.z. Mk. —.50.
Dändliker, K. Universalhistorische Anknüpfungen d. Zürcher Geschichte vom 8.—13. Jh.

(In „Festgaben für Büdinger", S. 169/78). — Aus d. Tössthal. (NZZg. No. 237/8. — Alte
Badeordnungen aus d. Gyrenbad bei Turbenthal. CEbd. No. 292.)

David, A. Beitr. z. Kenntnis d. Abstaining, des Hausrindes, gegründet auf die
Untersuchungen d. Knochenfragmente aus d. Pfahlbauten des Bielersees. 42 S. 12 Taf.
Diss. Zürich, 1897 (S. A. aus Landwirtsch. Jb. der Schweiz XI.)

(Delle.) Notes bist, sur Delle, et les communes du canton de Delle. (Le Pays du Dimanche.
Porrentruy. No. 33, 36, 38, 39.)

Dierauer, J. St. Gallische Analekten VIII: Aus der Sonderbundszeit III. 27 S. St.
Gallen, Zollikofer.

Duell Ab-Yberg-Ochsenbein. (NZZg. No. 97—9.)
Duff, Mounstuart E.Grant. Notes from a Diary 1851 — 72. London. (R: Cosmopolis 1897,

Heft 3, S. 247 ff. Besuch bei Fazy.)
Dunant, E. Bulletin d'histoire 1897/98. (La Suisse universitaire 4,20—29.)
Eggenschwiler, F. Geschichtliches ü. Balsthal u. Umgebung ans d. ältesten Zeit bis z.

Auftreten der Grafen v. Bechburg. 109 S. Zuchwil (Kt. Solothurn), Selbstv. d. Verf.
Fr. 1.50.

Eggert, E. Oberamtmann Schftffer v. Sulz. Mit dem Bildnis des Räubers Hannikels. Stuttgart,

Gundert.
Eichhorn, K. Kleiner Führer v. Arth-Goldau u. Umgebung. Luzern, Doleschal.
Elzingre, H. Cours d'histoire. 2. livre d'histoire de la Suisse. Nouvelles leçons pratiques.

Manuel album cont. 60 illustr., résumés et exercices, tabl. de récap. Progr. 4°, 80 p.
Bern, Schmid. Fr. 1.50.

(Eisenbahn.) Z. 50-jährigen Jubiläum d. ersten Schweiz. Eisenbahn. (Vaterl. 1897 No. 176.)
Erismann, E. Z. Gesell, der Zündhölzchenfrage in der Schweiz. (Arch. f. soz. Gesetzgebg.

u. Stat. 12, No. 2.)
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Familiengruft, die, der Freiherrn v. Roll zu Bernau. (Aarg. Tgbl. No. 28, 35.)
Fischer, G. Archivberichte ans Voralberg. (35. u. 36. .Tahresber. des Voralberger Museums
Fischer, V. Berichte u. s. Audienz bei Minister (iuizot in Paris 1847. (Vaterl. 1896 No.
Forthuny, P. Notes et impressions de voyage (Suisse). 112 p. Paris, Lecheva!

Fr. 3

Franz, A. Reisenotizen aus St. Gallen. (Hist.-pol. Bll. f. d. kath. Deutsclil. 119, 124—
du Fresnel. Un régiment à travers l'histoire. Le 76" ex — 1er Léger. 4°, 752 p. A

illustr. Paris, Flammarion. 1894. (Geschichte des Schweizerregimentes Stuppa, Surbi
Hemel, Besenval, La Cour, Grandvillars, Balthasar, Planta, Arbonnier, Jenner, Aubo
u. Châteauvieux, p. 289—390. — Feldzug in d. Schweiz 1798—99, p. 410—24.)

Frey, 0. Bericht ü. d. Thätigkeit, des Landwirtschaft. Bezirksvereins Zurzach seit 11

4°, 19 S. Klingnau, Biirli.
Frey, K. Ueber Wilhelm Teil. (Sonntagsbeil. z. A. Schw. Zg. 1896.)
Fricker, B. Schweizergeschichte f. Bezirks- u. Sekundärschulen. 7. Aufl. 214 S. Aai

Sauerländer. Fr. 2.—
(—;) Bäder v.Baden bei Zürich. Ein römisches Militärspital. 16 S. mit 10 Taf. Ziir

Polygraph. Institut.
Gattiker, G. Heimatkunde von Zürich. Geschichten u. Sagen. F. d. Schule. 2. Auf!

9 Holzsclin. 46 S. Zürich, Schultliess. Fr. —.40.
Gautier, J. A. Histoire de Geuève des origines à l'année 1691. Publiée par V.

Bereitem, E. Favre, A. Cartier et J. Mayor, Vol. 1—3. 4", XLVIII, 459, 551 et

p. Genève, impr. Rey et Malavallon. 1896 u. 1898. h Fr. 15.—
Gavard, A. Histoire de la Suisse au 19e siècle. 4°, 462 p. Avec illust. La Chaux-

Fonds, Zahn. Fr. 20.— (R: Thurg. Zg. No. 298; Journ. de Genève No. 344.)
Geering, Fr. .T. R. Fäseh, unter Friedrich d. Gr. Chef des preuss. Handels- u. Indust

départements. (Sonntagsbeil. d. A. Schw. Zg.)
Geiger, 0. Zum Uli Rotachstreit. (Appenzeller Zg. No. 75; Ostschweiz No. 73.)
(Gersau.) Gaunerkilbi. (Schwyzer Zg. No. 23.)
Gilli, G. Das Strassennetz des lvant. Graubünden. Vortr. Cliur, Hitz. Fr. 1.— (S.

aus Jahresbericht der nat.-forsch. Ges. d. Kts. Graubünden.)
Grabherr, J. Die reichsfreie Herrschaft St. Gerold, Dinghof v. Einsiedeln. (36. Jahresl

d. Vorarlberger Museums-V. Bregenz.)
Graf, A. Die Lätarefeier zu Unter-Engstringen; ein alter Brauch im Limmatthal. (2

Post No. 124.)
Graf. Die ältesten geschieht!. Zeugnisse ü. Teufen. (Säntis 1897, No. 2—6.)
Graf, J. H. Beitr. z. Gesch. der Verbauung der Emme im Ktn. Bern. 12", 28 S. Münsing

Druckerei Fischer.
Guldin, A. Souvenir dédié aux parents et amis des soldats de l'armée française inter

et morts en Suisse en 1871. 79 p. et 71 ill. St. Gall, impr. Merkur. Fr. 5.—
Häberlin, J. Die Internierung der franz. Armee 1871. (Tages-Anz. für Stadt u Kan

Zürich 1896 No. 33—6, 38/9, 42, 45.)
Hagelstange, A. Süddeutsches Bauernleben im Mittelalter. Leipzig, Duncker. (R: DLZg.No.i
Hammer, H. Die Bauten Herzog Sigmunds des Münzreichen v. Tirol. (Zsch. d. Ferdin

deums. 3 F. 42, 207—76.)
Hampe, Th. Reisetagebuch des Sebald Oertel in Nürnberg über Zürich, Einsiedeln n;

Compostella (Mit. a. d. germ. National-Museum 1896.)
Heer, G. Gesch. d. Landes Glarus. Bd. 1 (bis 1700) 209 S. Glarus, Bäschlin. Fr. 3,

(R: St. Gallerbll. No. 29 v. Dierauer.)
Heer, J. C. u. A. D. Vierwaldstättersee u. d. Urkantone. Pracht-Album in. 800 Illui

4°, 331 S. Zürich, Bibliogr. art. Institut. Fr. 25.—
Heigenmoser, J. Rechenbuch v. Wertema v. Plur's v. 1593. (Zsch. d. Münchener Ali

tuuis-V. Jhg. 9.)
Helbling, A. Der Zug d. Cimbern u. Teutonen. 68 S. Diss. Zürich. Winterthur, Zieg
Helg, J. Grundriss d. Welt- u. Schweizergeschichte f. Sekundärschulen. I. Altertum

Mittelalter. 200 S. Einsiedeln, Benziger. Fr. 1.75.
Henrioud, M. Histoire des postes vaudoises sous le régime cantonal 1804—48. (R : R

hist. vaud. 6, 256.)



Herzog, H. D. Schweiz. Frauen in Sage u. Gesell. F. <1. Jugend u. d. Volk. Mit 6 Illustr.
Gr. 8°, 73 S. Aarau, Sauerländer. Fr. 1.50.

Hilty, D. H. Geschichtliches über Burg, Stadt u. Bürgerschaft Werdenberg. 60 S. Buchs,
Kuhn. (S. A. aus „Werdenherger u. Ober-Toggenburger" No. 10, 13, 16, 19, 25.)

Hochfeldt, H. Psychologisches ti. Physiologisches aus der deutschen Schweiz. V, 135 S.

Leipzig. Wiegand. Fr. 2.50. (R: NZZg. No. 333.)
Hoppeler, R. Was d. Rheinauer Küchenrechnungen besagen. (Sonntagspost des Landboten

No. 4.)
Huber, E. Führer v. Thun u. Umgebung. Thun, Stiiinpfli.
Hiirbin, J. Handbuch d. Schweizer-G. Lief. 1 u. 2. S. 1—128. Staus, v. Matt, à Fr. 1.—

(R: St. Gallerbll. No. 29, y. Dierauer; Schw. Litt. Monats-R. 3, 138, 152, v. Büchi ; Va-
terl. No. 129, 184; Luz. Tgbl. No. 139; Centraischweiz. Demokrat No. 50; Anzeigebl.
f. d. kath. Geistlichkeit No. 6; Oltener Nachr. No. 73; Basler N. No. 190.)

J. H. Wildensweil oder Wädenswil? (Sonntagspost d. Landboten No. 50.)
Jahresberichte d. Geschichtswissenschaft. Hg. v. E. Berner. Bd. 19. Berlin, Gärtner. M. 32.—

Darin: G. Tobler, die hist. Litteratur d. Schweiz v. J. 1896, Mittelalter. (S. 153—72.)
—R. Thoinmen. Dasselbe, Neuzeit. (S. 173—85.)

Jakubowsky, S. E., v. Beziehungen zwischen Strassburg, Zürich u. Bern im 17. Jh. 182 S.

Berner Diss. Strassburg, Heitz. Fr. 4. (R : LCB1. No. 31 ; ZGORh. 52, 704.)
(Jenny, G.) Das Gesellenschiessen zu St. Gallen 1527. 36 S. St. Gallen, Zollikofer 1897.

Jost, D. u. X. Herzog. Festreden a. d. Schlachtfeier in Sempach 1898. 22 S. Luzeru,
Räber. Fr. —.30.

Ifselin,] L. E. Die Trachten im Vispertal. (Sonntagsbeil. d. A. Scliw. Zg. No. 27.) —
Zur Erklärung des Ortsnamens „Lysbüchel" (Ebd. No. 35, 38, 42.)

Isler, A. Aus dem Leben Jonas Furrers. (N. Winterthurer Tgbl. No. 6 ff.)
Kahlbaum, G. Kleine hist. Notizen. (Verh. nat.-forscli. Ges. Basel 12.)
Kern, G. Geschichtliche Skizzen, IV. Die Schlachten bei Sempach u. St. Jakob. 12°, 28,

u. 20 S. Strassburg, Schlesier. Fr. —.65.
Kessler, A. Aus d. Gesch. d. Stadt Wil 1504—1740. (Wiler Bote 1897, 32 Nummern.)

— G. D. Waffenübungen d. Schweizer Jugend. (St. Galler Tgbl. Mai.)
Khull, F. Des Ritters Hans y. Hirnheims Reisetagebuch 1569. (27. Jahresber. d. 2. Staats-

Gymn. Graz. Darin S. 5: Reise durch Graubünden.)
Kr. G. D. Schlösser Rosenberg u. Rosenburg bei Herisau (St. Galler Tgbl. Mai.)
Kriens. Geschichtsbilder (Krienser Anzeiger 1896—1898).
Küchler, A. Die Ortsnamen Frackmünd u. Voribach (Obw. Volksfr. No. 31.)
Langl, J. Die Kyburg. Gr. 8, 116 S. Wien, Holder. Fr. 5.35. (R: LCB1. No. 37.)
Lecestre, L. Lettres inédites de Napoléon I. 2 vol. 388, 426 p. Paris, Plön. 1897.
Ledermann, H. Historische Betrachtungen aus der Sonderbundszeit. 64 S. Meiringen,

Druckerei des „Oberhasler". Fr. —.80. 1897.
Liebenau, Th., v. Zum geplanten Uli Rotach-Denkmal (Vaterl. No. 14, 20, 67, 75. Vgl.

App. Zg. No. 16, 17, 75; St. Galler Tgbl. No. 15; App. Volksfr. No. 42). — Unglückl.
Kaiserinnen (Vaterl. No. 214, 15, 17, 18.)

Lindemann, R. Die Helvetier im Kampfe um ihre Freiheit u. um die nationale Ehre.
Exeg.-lii8t. Studie. 147 S. Fehraitorf, Selbstverl. d. Verf. (R: Zürch. Post No. 84.)

Lüscher, J. Heimatkunde v. Seon. IV, 226 S. Aarau, Sauerländer. Fr. 3.80.
11. a. u. G. R. Burgen u. Schlösser im Berner Oberland nach alten Urkunden. Thun,

Burgistein, Strättligen, Spiez, Uttigen. Aus der Handveste von Thun 1264. Oberhofen

am Thunersee. 91 S. Thun, Rippstein. Fr. 1.—
Manfroni, C. Gli Svizzeri in Italia e Genova 1507 (Gior. Ligustico 22, fase. 1. 2. 1897.)
Marti, Fr. D. Schützengesellschaft d. Stadt Zürich. Festschrift zur Einweihung d. neuen

Schiessstätte im Albisgütli. 102 S. mit Abb. Selbstverl. d. Gesellsch., Zürich. Fr. 1.—
Martineiii, U. La campagna del marchese di Coeuvres 1624—27. Episodio della guerra

per la Valtellina. V, 134 p. con 8 tav. Città di Castello, Lapi. Fr. 2.50. (R: Freie
Rhätier No. 188, v. Jecklin.)

Mayor, J. Le cimetière gallo-helvète de Vevey. (La patrie suisse 5, No. 119, Genève.)
Merz, H. Der Phosphor u. die Phosphorsäure. 131 S. (Beil. z. Jahresber. d. Gymn. Burgdorf

1897/8.. Darin S. 54—76: Die Zündholzfrage in d. Schweiz.)
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Merz, W. Bremgarten im 13. Jahrh. Vortr. (Bremgarter Volksbl. No. 80/1.)
Messikommer, J. Die alten Mühlen d. Zürcher Oberlandes. (NZZg. No. 94.)
Mettier, H. Der Grütliverein Zürich 1848—98. 83 S. Zürich, Orütliverein. Fr. 1.25.
[Meyer v. Knonau, G.J Vortrag vor d. Gesellsch. d. Böcke, am 3. März 1898. Gesch.

d. Ges. d. Schildner zum Schneggen. V. D. Ges. in d. zweiten Hälfte d. XVII. Jahrh.,
nebst Notizen über d. seit 1894 verstorbenen Schildner: H. Bodmer-Trümpler, H. Escher-
Escher, Dr. H. Meyer-Finsler, R. Landolt, Kd. Hirzel-Gysi.

Mieg, M. Notice sur les quatre Mulhousiens qui combattirent au 10 aôut, 1792 dans les

rangs des gardes suisses. (Bull, du Musée hist, de Mulhouse 21, 53—7.)
Miller, E. Die strategische Bedeutung der Schweiz. Festungswerke. (Grenzb. 57, No. 43.)
Mitteilungen d. Ges. f. Erhaltung der geschieht!. Denkmäler im Elsass. 2. Folge. Bd. 19.

Strassburg. Darin: L. üaeheux, Annales de Séb. Brant, (lin). — R. Reuss, Les éphé-
mérides de J. de Gottesheim 1524—43.

Mühlemann, C. Gesch. u. Thätigkeit des stat. Bureaus d. Kts. Bern v. 1848—98. 132 S.
Bern. (Mitt. d. bern. stat. Bureaus 1898, Lief. 1.)

Mulhouse, le vieux. Documents d'archives publiés par une commission. T. 1 u. 2, gr. 8°,
401 u. 550 S. Mulhouse, impr. Bader. 1895 u. 1897. Inhalt v. Bd. 1 : G. Gide, L'église

à Mulhouse avant la réforme. — E. Meininger, Ambassade auprès du roi Henri
IV 1602 — Bd. 2 : Mülhauser Geschichten von Josua Fürstenberger u. J. H. Reber.

Miilinen, H. F. v. Divico od. die von Caesar d. Ost-Galliern u. Süd-Germanen gegenüber
vertretene Politik. Lfg. 1. 64 S. Bern, Körber. Fr. 1.50. (R: Mit. hist. Lit. 26, 397.)

Mülinen, W. F. v. Z. Sturz d. Mediation. (Bern. Tagbl. No. 224, 26, 28. Auch sep.)
Münzer, F. Die Gründung v. Vindonissa. (Sonntagsbeil. d. A. Schw. Zg. No. 43.)
Muyden, B. van. Histoire de la Nation Suisse. Livr. 7 — 10. Gr. 8°. (p. 241—320).

Lausanne, Miguot. Fr. 1.50.
Nabholz, H. Die Bauernbewegung in d. Ostschweiz 1524—5. 110 S. Diss. Zürich. Bülacli,

Druckerei Graf.
Nater, J. Gesch. v. Aadorf u. Umgebung, umfassend die Kirchgemeinden Aadorf, Wängi-

St.ettfurt, Matzingen. Aarwangen, Aadorf, Tänikon u. die umliegenden Burgen. Hg. v.
d. Burgergeineinde Aadorf. Gr. 8°, XVI, 866 S. Mit, 47 Illustr. Frauenfeld, Huber.
Fr. 5.— (R: St. Gallerbll. No. 47.)

Neuenburger-Revolution v. 1848. Festnummer vom National-Suisse vom 1. März. Inhalt:
N. Droz, le 1er mars 1848. — R. Comtesse, L'œuvre des Républicains. — L. Favre, Souvenirs
du 1er mars 1848 à la Chaux-de-Fonds. — A.Robert, La révolution de 1848 jugée par un
diplomate. — A. Girard, Les premiers temps delà république. — L. Landry, 11 y a cinquante
ans. — IL Morel, Comment je suis républicain.

v. Bieberstein, R. Neuenburg unter Preussen. (Nord u. Siid 79, 50—69, 215—29.)
Droz, N. La république Neuchâteloise, ses origines et son développement. Gr. 8°, 73 p.

La Chaux-de-Fonds, impr. du National suisse.
Godet, Rh. Cinquantenaire de la république neuchâteloise. Neuchâtel suisse. Pièce

historique en un prologue et 12 tableaux avec intermèdes musicaux par J. Lauber.
Neuchâtel, Delaehaux.

Echos du jubilé de la musique militaire Les Armes-Réunies. Reminiscences historiques. 20
p. La Chanx-de-Fonds, impr. du National suisse.

Hüberlin, J. Ernste u. heitere Szenen aus d. Neuenburgerhandel v. 1856/7. (NZZg. No.
77/8, 87.)

Matthias, A. La musique militaire Les Armes-Réunies, son passé, son présent 1828, 1831,
1848, 1898. Anecdotes et parchemins. 116 p. La Chaux-de-Fonds, impr. du National suisse.
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Neuenbürgs in den Schweizerbund. 4°, 4 S. La Chaux-de-Fonds, Autographie Thomas.
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Laurens. Fr. 9.—.
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Gontliier, Prévôts de la cathédrale de Genève. — id. Le regeste genevois.
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